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1 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich  

Der geplante Änderungsbereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch liegt im Wes-
ten der Stadt Goch in der Gemarkung Hommersum, grenzt westlich unmittelbar an die niederländische 
Grenze und umfasst ein ehemaliges Bundeswehrgerätedepot sowie östlich angrenzende, landwirtschaftlich 
genutzte Flächen mit eingestreuten Waldbereichen. 

Im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot wurden ausgediente militärische Fahrzeuge, Panzer, Geräte und 
Material in Hallen und auf Freiflächen gelagert und für eine Veräußerung aufgearbeitet.  
Das Gesamtareal des ehemaligen Gerätedepots ist komplett eingezäunt. Das Depot ist mit kasernentypi-
schen Gebäuden wie z. B. Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude, Heizwerk, Kfz-Hallen sowie 44 Lagerhal-
len bebaut. Es gliedert sich in einen südlichen Lagerbereich (mit seinen 44 Hallen) und einen nördlichen 
Verwaltungs- und Technikbereich. Die Bebauung der Liegenschaft stammt überwiegend aus den Jahren 
1968/1971. 
Östlich außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befinden sich vor dem Kaser-
nentor eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung und weiter östlich anschließend landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, wobei die südlich der Kapellenhofstraße liegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
von vereinzelten Waldbereichen gegliedert werden.  

An der westlichen Plangebietsgrenze werden die, außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehr-
gerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, welche hier auch die Grenze zum König-
reich der Niederlande bildet, als Grünland landwirtschaftlich genutzt. 

Die Hauptzufahrt zum Gelände erfolgt von Osten über die sehr breit ausgebaute Kapellenhofstraße, wäh-
rend von Süden aus über den Klockscherweg, die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Sondergebietes 
4 und der Nierswiesen erreichbar sind. 

Der Geltungsbereich der geplanten Änderung umfasst ca. 77,8,ha. Diese teilen Sie wie folgt auf: 

 ca. 10,4 ha Land- und Forstwirtschaftsflächen westlich des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots 

 ca. 54,6 ha als ehemaliges Depot genutzte Flächen und  

 ca. 12,8 ha Land- und Forstwirtschaftsflächen östlich des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots  

2 Bisherige Darstellung 

Im rechtsgültigen Plan sind Sonderbauflächen nach der alten Planzeichenverordnung, militärische Anlagen, 
Landwirtschaftsflächen und Forstwirtschaftsflächen dargestellt. Aus Gründen militärischer Geheimhaltung 
und Tarnung wurden in den 70er Jahren nicht die tatsächlich genutzten Flächen innerhalb und außerhalb 
des Depots wiedergegeben. Die ehemalige militärische Nutzung wurde nur symbolisch dargestellt.  

Die dargestellten Sonderbau-, Landwirtschafts- und Grünflächen entsprechen nicht der Realität. Die im 
rechtskräftigen FNP innerhalb des BW-Depotgeländes dargestellte Sonderbaufläche betrifft nur die als Un-
terkunfts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude genutzten Flächen.  

Alle anderen Infrastruktureinrichtungen des ehemaligen Depots wie Heizwerk, Feuerwehr, Kfz-Halle, Tank-
stelle oder Ladestation sowie die restlichen 44 Hallen mit den umgebenden Lagerflächen und  Fahrzeugauf-
stellflächen für  PKW, LKW, Panzer etc. sind - entgegen der tatsächlichen Nutzung - als Land- und Forstwirt-
schaftsflächen dargestellt.  

Das komplett eingezäunte ehemalige Depotgelände ist mit kasernentypischen Gebäuden wie z.B. Unter-
kunfts- und Verwaltungsgebäuden, Heizwerk und Kfz-Hallen sowie mit 44 Lagerhallen bebaut. Der Umfang 
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der überbauten Grundfläche beträgt ca. 66.560 m². Neben den Gebäuden sind zusätzlich durch Lagerflä-
chen, Fahrzeugaufstellflächen und sonstigen Wegen und Plätzen ca. 89.400 m² versiegelt. Da die überwie-
gend in den Jahren 1968 - 1971 errichtete Bebauung und die dazugehörige Infrastruktur noch bis im Jahre 
2010 ständig modernisiert bzw. renoviert wurde, sind die Gebäude, Hallen, technischen Einrichtungen und 
versiegelten Flächen gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar. 

3 Künftige Darstellung 

Mit der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes werden nach der aktuellen Planzeichenverordnung Son-
dergebiete mit der Zweckbestimmung „Bio-Energie-Ressourcen-Zentrum“ für die zivile Nachnutzung des 
ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft und Wald dargestellt. 
Neben der Darstellung des Fließgewässers der Niers als Wasserfläche wird die bestehende  Kompaktkläran-
lage als Fläche für die Abwasserbeseitigung dargestellt.  

Die dauerhafte Sicherung der Waldbereiche und der Magerrasenflächen mit den Nistbereichen zwischen 
den Hallen, die CEF - Maßnahmen für ein Baumpieper- und ein Schwarzkehlchenrevier, die Anpflanzung mit 
standortgerechten heimischen Baum- und Straucharten zur Einbindung in die Landschaft, die Entwicklung 
von gehölzarmer Brache sowie die Extensivierung der Weidenutzung in den Nierswiesen -die im Rahmen 
des Bebauungsplanes spezifiziert werden- entsprechen den Zielen der jeweiligen Vorgaben des Regional- 
und Landschaftsplanes sowie den Fachangaben des LANUV und werden in der 88. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft dargestellt. 

Die im rechtsgültigen Flächennutzungsplan östlich des ehemaligen Bundeswehrdepots dargestellten Son-
dergebiete werden zurückgenommen und entsprechend der realen Situation als Flächen für die Landwirt-
schaft und Wald dargestellt. 

Die im gültigen Regionalplan (RPD) ausgewiesene Darstellung des ehemaligen Bundeswehrdepots als GIB-Z 
mit der konkreten Zweckbindung „Umnutzung bestehender Gebäude des ehem. Depot zu gewerblichen 
Zwecken" setzt die für den Konversionsstandort vorgesehene abgestimmte Nachfolgenutzung unter Be-
rücksichtigung der Zielvorgaben des LEP NRW entsprechend um. Da die geplante 88. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes somit den Zielvorgaben des LEP NRW und den Darstellungen des gültigen Regionalpla-
nes nicht widerspricht, hat die Bezirksregierung die landesplanerische Zustimmung zur geplanten 88. FNP-
Änderung in Aussicht gestellt. 

4 Anlass und Ziel der Planung  

Die militärische Nutzung des Bundeswehrgerätedepots ist seit 2010 aufgegeben worden. Ziel der Planung 
ist es, das Gelände des Depots mit seiner gegenwärtig noch intakten Gebäude- und Infrastruktur baurecht-
lich zu fassen und in eine gelenkte Nutzung zu überführen. Gleichzeitig wird durch die Rücknahme der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiete, die östlich außerhalb des Depotgeländes liegen, den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen.  

Die Größe des ehemaligen Bundeswehrgeländes beträgt insgesamt ca. 65 ha, inklusive der Grünlandflächen 
im Westen an der Niers und einer Parkplatzfläche östlich am Eingang zum Depot, die außerhalb der Einzäu-
nung liegen. 

Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Freiflächen sind zum Teil nahezu vegetationslos, vorhandene Grünflächen im 
Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf denen teilweise Gehölzgruppen stehen. An 
den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin befinden sich größere Waldflächen, die größ-
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tenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich 
liegt ein von Gehölzen umgebener Teich, welcher im Falle eines Brandes zur Versorgung mit Löschwasser 
diente. Östlich außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem 
Kasernentor eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen 
Bundeswehrgerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland land-
wirtschaftlich genutzt. 

Das Landschafts- bzw. Ortsbild ist geprägt durch die militärischen Anlagen und die dazwischen liegenden 
Offenlandflächen. Das teilweise bebaute Gelände ist durch Waldbereiche größtenteils von der freien Land-
schaft abgeschirmt und kaum einsehbar. Das Landschaftsbild innerhalb des ehemaligen Bundeswehrgerä-
tedepots kann durch die menschliche Überformung insgesamt als gestört angesehen werden. 

Eine Erholungsnutzung der Flächen besteht nicht, da sie größtenteils rundum eingezäunt und nicht öffent-
lich zugänglich sind. Flora und Fauna im Depotgelände sind in Form des dauerhaften Entzugs der versiegel-
ten Flächen als Lebensraum vorbelastet. Ein größerer Teil der Böden sind durch Flächenversiegelung und 
Bebauung bzw. Befestigung und Verdichtung belastet. Durch die Eingriffe im Rahmen der Erstellung des 
militärischen Geländes ist ein Großteil der oberen Bodenschichten des Verfahrensgebietes umgeformt und 
gestört. 

Der Versiegelungsgrad des Geländes im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ergibt derzeit bereits eine 
Vorbelastung in Bezug auf die Grundwasserneubildung. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende in Richtung erneuerbarer Energien und der Forderung nach einem 
reduzierten Flächenverbrauch bietet das Gelände angesichts der gut erhaltenen Infrastruktur und Bausub-
stanz ideale Voraussetzungen für eine Photovoltaiknutzung in Kombination mit Betriebsstrukturen, die auf 
großzügige Hallen und Freiflächen angewiesen sind. Erd-, Landschafts- und Tiefbauunternehmen oder auch 
landwirtschaftliche Betriebe sind auf hohe Freiflächen- und Gebäudekapazitäten angewiesen, die sonst nur 
durch flächenverbrauchende Ausweisung im Rahmen von Gewerbegebieten oder der Privilegierung im 
Außenbereich zu bewerkstelligen sind. 

Die großzügige Infrastruktur (großflächige Hallen und Lagerplätze, engmaschiges Wegenetz, Heizkraftwerk 
und Verwaltungsgebäude), die ehemals für die Aufbereitung schwerer Großfahrzeuge wie LKW und Panzer 
angelegt wurden, ist in ihrer Dimension weniger für kleinteilige Gewerbestrukturen geeignet.  

Die Stadt Goch ist somit ohne zusätzlichen Flächenverbrauch in der Lage im ehemaligen Bundeswehrdepot 
Hommersum mit seiner großzügigen Infrastruktur diesen Bedarf zu decken. Sie betreibt damit auch gleich-
zeitig eine Sicherung ihrer Wirtschaftsstruktur und erhält bzw. schafft Arbeitsplätze in der Region. Die 
Kombination von Erd-, Landschafts-, Tiefbauunternehmen und landwirtschaftlicher Produktion mit gewerb-
licher Energieerzeugung, wird planungsrechtlich in Form eines Sondergebietes zusammengefasst. Sie stellt 
eine optimale Ausnutzung der vorhandenen ca. 65 ha großen Fläche dar, die zudem bei entsprechenden 
Maßnahmen zusätzlich eine Sicherung der ökologischen Struktur ermöglicht. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet brach fallen. Der damit verbundene Missstand in 
der freien Landschaft durch die voraussichtlich verfallenden Bauten, mit Dächern aus mutmaßlich asbest-
haltigen Materialien, würde bestehen bleiben. Die ökologische Funktion von Boden sowie Pflanzen und Tiere 
würde, bis auf die durch Verwitterung mutmaßlich asbesthaltiger Materialien entstehenden Folgewirkungen, 
nicht weiter beeinträchtigt. Die Entwicklung eines Bio-Energie-Ressourcen-Zentrums würde sich auf anderen, 
neu zu schaffenden oder u. U. weniger geeigneten Flächen vollziehen. Die Möglichkeit der Zentralisierung 
und der damit verbundenen Vorteile würden verloren gehen. 
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Im Bieterverfahren der BImA hat sich ein Unternehmen für Landschafts- und Tiefbau als Meistbietender 
durchgesetzt, welches seinen Betrieb dorthin verlagern möchte und in Verbindung mit ortsansässigen 
Landwirten dort landwirtschaftliche Produkte und erneuerbare Energie erzeugen will.  

Das Unternehmen für Landschafts- und Tiefbau ist derzeit an einem anderen Standort, wo es keinerlei Ent-
wicklungsmöglichkeiten mehr findet. Da es expandiert und neues Gerät beschaffen will, wird auch mehr 
Platz benötigt. Zudem ist beabsichtigt, weitere Arbeitskräfte einzustellen. Die vorhandenen Hallen und 
technischen Einrichtungen des Depots sind gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie stellen ein wertvolles 
Wirtschaftsgut dar. Der Unternehmer möchte sie gern übernehmen. Er findet reichlich Platz zum Abstellen 
der Fahrzeuge und Lagerung von Gerät. Zudem gibt es mehrere Werkstattgebäude. Damit ist auch die Mög-
lichkeit gegeben Fahrzeuge und Maschinen zu warten und zu reparieren. 

Die Planung sieht „Sondergebiete“ mit entsprechender Zweckbestimmung vor. Es soll kein normales Ge-
werbegebiet entstehen, in dem dann im Laufe der Zeit alle möglichen Betriebe und Arten von Gewerbe 
ihren Platz finden.  

Die Kombination von Erd-, Landschafts-, Tiefbauunternehmen und landwirtschaftlicher Produktion mit ge-
werblicher Energieerzeugung, stellt somit eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Fläche dar, die zu-
dem bei entsprechenden Maßnahmen zusätzlich eine Sicherung der ökologischen Struktur ermöglicht. 

Allein die Photovoltaiknutzung auf den Dächern der vorhandenen Gebäude erlaubt nach vorsichtigen 
Schätzungen eine Stromerzeugung, welche den Verbrauch von ca. 6.000 Haushalten abdecken und für länd-
liche Regionen bereits einen hohen Anteil der Eigenversorgung an Elektrizität darstellen würde. 

Die Planung verfolgt insgesamt folgende Ziele: 

 Energieerzeugung über Photovoltaik und u. a. Hackschnitzelaufbereitung aus landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen für den internen Energiebedarf und zur Einspeisung ins übergeordnete Netz, 
sowie in Teilbereichen ggf. Biogasanlagen in Abhängigkeit von Prüfung und Genehmigung (Die Zu-
lässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG wird im nachfolgenden Bebau-
ungsplanverfahren ausgeschlossen).  

 Bereitstellung der vorhandenen Struktur als Angebot für flächenintensive Betriebe (Erd-, Land-
schafts-, Tiefbauunternehmen, Landwirtschaft) bei gleichzeitiger ressourcenschonender Flä-
chenausnutzung. 

 Stabilisierung der (ländlichen) sozialen Strukturen der Stadt Goch durch langfristige Sicherung 
bzw. Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze. 

 Sinnvolle und dauerhafte Nachnutzung einer militärischen Konversionsfläche. 

 Letztlich wird durch das neu ausgewiesene Sondergebiet gewährleistet, dass im Rahmen der pla-
nerischen Abwägung andere städtebaulich relevante Belange (z. B. Natur- und Landschafts-
schutz) in idealer Weise berücksichtigt werden, da nur tatsächlich bereits „verbrauchte“ Flächen 
in Anspruch genommen werden?. 

Es wird ausschließlich eine Entwicklung in Bezug auf die Zweckbezeichnung „Bio-, Energie- und Ressourcen-
zentrum“ angestrebt, um nicht mit anderen gewerblichen Entwicklungsflächen in der Umgebung in Stand-
ortkonkurrenz treten zu können. 
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5 Planungsrechtliche Vorgaben  

5.1 Regionalplan 

Das Gelände des ehem. Bundeswehrdepots ist in der zeichnerischen Darstellung des gültigen Regionalplan 
(RPD) als GIB-Z mit der konkreten Zweckbindung „Umnutzung bestehender Gebäude des ehem. Depot zu 
gewerblichen Zwecken“ dargestellt und wird durch die Darstellungen, Schutz der Natur (BSN), Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE), sowie Überschwemmungsbereiche (ÜSB) umgeben. 
Die Darstellung als GIB-Z mit der konkreten Zweckbindung „Umnutzung bestehender Gebäude des ehem. 
Depot zu gewerblichen Zwecken“ stellt auf regionalplanerischer Ebene sicher, dass es sich bei dem Vorha-
ben nur um die Umnutzung bereits versiegelter Bereiche und bestehender Gebäude handelt und dass das 
Nutzungsspektrum klar umrissen wird. Eine bauliche Erweiterung der Anlagen in den Freiraum ist damit 
nicht möglich. 
Das komplett eingezäunte ehemalige Depotgelände ist mit kasernentypischen Gebäuden wie z.B. Unter-
kunfts- und Verwaltungsgebäuden, Heizwerk und Kfz-Hallen sowie mit 44 Lagerhallen bebaut. Neben den 
Gebäuden sind zusätzlich Bereiche großflächig durch Lagerflächen, Fahrzeugaufstellflächen und sonstigen 
Wegen und Plätzen versiegelt. Da die überwiegend in den Jahren 1968 - 1971 errichtete Bebauung und die 
dazugehörige Infrastruktur noch bis im Jahre 2010 ständig modernisiert bzw. renoviert wurde, sind die Ge-
bäude, Hallen, technischen Einrichtungen und versiegelten Flächen gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie 
stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar.  
Der Geltungsbereich der als GIB-Z dargestellten Fläche wird im Regionalplan (RPD) überwiegend durch die 
Freiraumfunktion „Schutz der Natur“ (BSN) und „Überschwemmungsbereiche“ (ÜSG)– insbesondere im 
Bereich der Grünlandflächen an der Niers – umgeben. Lediglich im Osten grenzt ein BSLE an den Geltungs-
bereich an. Die mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ so-
wie “Überschwemmungsbereiche“ ausgewiesenen Flächen bleiben im Wesentlichen erhalten bzw. werden 
im Rahmen der Planung als Fläche für die Natur gesichert und in Teilen auch aufgewertet In diesen Berei-
chen sollen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild weitgehend erhalten bzw. 
wiederhergestellt werden. In den mit der Freiraumfunktion „Schutz der Natur“ (BSN) ausgewiesen Flächen 
sind die besonderen Funktionen für Naturschutz und Landschaft zu sichern und zu entwickeln sowie 
Schutzgebiete durch geeignete Maßnahmen zu erhalten und zu verbinden. Die Ziele des Naturschutzes 
haben Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen. Der Schutzzweck und die besonderen 
Funktionen der einzelnen BSN ergeben sich aus dem regionalen Biotopverbund von herausragender Bedeu-
tung (Biotopverbund Stufe I). Dabei sind solche Biotope von besonderer Bedeutung, die gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten Lebensraum bieten oder im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel zukünftig bie-
ten können, wie z.B. grünlandgeprägte Feucht- und Waldgebiete, Oberflächengewässer, Altstromrinnen 
sowie Auen- und Bruchlandschaften. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen innerhalb der BSN, 
welche insbesondere Versiegelung und Zerschneidungen die besonderen Funktionen dieser Bereiche be-
einträchtigen oder das naturräumliche Potential oder die angestrebte Entwicklung gefährden, sind unzuläs-
sig. Naturnahe oder durch extensive Nutzung entstandene Lebensräume mit ihren charakteristischen Bio-
toptypen, Arten und Lebensgemeinschaften stellen das Grundgerüst der Bereiche für den Schutz der Natur 
dar. Sie prägen die charakteristische Eigenart der einzelnen Landschaftsräume im Planungsgebiet. Für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt und als Zeugen der Landschaftsgeschichte sind diese Bereiche durch ange-
passte extensive Nutzungsformen oder durch zielgerichtete Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu erhal-
ten, zu pflegen und zu entwickeln. Zur Sicherung der Funktionen der BSN sollen die Funktionsfähigkeit des 
Biotopverbundes und die barrierefreien Ausbreitungsmöglichkeiten von Pflanzen- und Tierarten erhalten 
und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die landschaftlichen Gegebenheiten gewahrt bleiben.  

In den mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung “(BSLE) aus-
gewiesen Flächen sind landschaftliche Funktionszusammenhänge und die Nutzungsmöglichkeiten als Erho-
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lungsraum zu erhalten und zu entwickeln. Auch hierbei ist die Vornutzung zu berücksichtigen, die keine 
Erholungsnutzung zugelassen hat und durch großflächige Bodenumformungen sowie durch die Bebauung 
und den Betrieb der Anlagen zu wesentlichen Eingriffen geführt hat. Bezogen auf die vorliegende Planung 
leitet sich jedoch in jedem Fall das Erfordernis ab, weiterreichende Eingriffe in den Naturhaushalt zu ver-
meiden bzw. vollständig auszugleichen. Die vorhandenen baulichen Anlagen sind, ausgenommen eines 
westlichen Teilbereiches zur Niers hin, durch eine nahezu das gesamte Plangebiet umfassende Eingrünung 
aus Bäumen und Sträuchern in die Landschaft eingebunden und eingebettet. 

In den mit der Freiraumfunktion „Überschwemmungsbereiche“ (ÜSG) ausgewiesen Flächen soll bei der 
Festlegung der weiteren räumlichen Nutzung dem Risiko einer Überflutung ein besonderes Gewicht beige-
messen und auf der Ebene der Bauleitplanung die Gefährdung einer Überschwemmung hervorgehoben und 
zu angepassten Bauweisen oder Schutzmaßnahmen angeregt werden. 

 

 

Abb.: Ausschnittkopie Regionalplan Düsseldorf (RPD) Blatt 06 - April 2018 

5.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Goch stellt in der derzeit gültigen Fassung die Flächen des Ände-
rungsbereiches als Sonderbauflächen nach der alten Planzeichenverordnung, militärische Anlagen, Land-
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wirtschaftsflächen und Forstwirtschaftsflächen dar. Aus Gründen militärischer Geheimhaltung und Tarnung 
wurden in den 70er Jahren nicht die tatsächlich genutzten Flächen innerhalb und außerhalb des Depots 
wiedergegeben. Die ehemalige militärische Nutzung wurde nur symbolisch dargestellt.  

Die dargestellten Sonderbau-, Landwirtschafts- und Grünflächen entsprechen nicht der Realität. Die im 
rechtskräftigen FNP innerhalb des BW-Depotgeländes dargestellte Sonderbaufläche betrifft nur die als Un-
terkunfts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude genutzten Flächen.  

Alle anderen Infrastruktureinrichtungen des ehemaligen Depots wie Heizwerk, Feuerwehr, Kfz-Halle, Tank-
stelle oder Ladestation sowie die restlichen 44 Hallen mit den umgebenden Lagerflächen und  Fahrzeugauf-
stellflächen für  PKW, LKW, Panzer etc. sind - entgegen der tatsächlichen Nutzung - als Land- und Forstwirt-
schaftsflächen dargestellt.  

5.3 Schutzgebiete/Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des gültigen Landschaftsplans des Kreises Kleve, Nr. 9 Goch. Es 
grenzt im Norden an das Naturschutzgebiet „Mühlenbruch“, liegt jedoch außerhalb des Schutzgebiets. Das 
Gebiet umfasst den nördlichen Uferbereich der Niers auf deutschem Gebiet. 

Schutzziel des Gebietes ist der Erhalt und Entwicklung des Lebensraumes für Tier- und Pflanzenarten des 
feuchten bis nassen Grünlandes. Dieses Schutzziel darf durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 
Vielmehr wird durch die Planung, die eine Extensivierung des Grünlands im südlichen Uferbereich der Niers 
ermöglicht, den Zielen des NSG aber auch des Gewässerschutzes Rechnung getragen. 
Für das Plangebiet selbst formuliert der Landschaftsplan das Entwicklungsziel „Die Erhaltung einer mit na-
türlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“ 

Im Einzelnen ist zur Erreichung des Zieles anzustreben: 

 Die Erhaltung der vorhandenen Wälder, insbesondere wegen ihrer vielfältigen Schutzfunktionen, 
vor allem auch der wertvollen Bruchwaldreste, 

 der Feuchtbiotope 

 der prägenden Landschaftsteile, insbesondere der Geländestufen, Bachläufe und Tümpel, 

 der gliedernden und belebenden Elemente, insbesondere der Flurgehölze, Einzelbäume, Baum-
reihen 

 und des fluss- und bachbegleitenden Grünlands 

Zudem ist das Plangebiet als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 

Der Kreis hat in seiner Stellungnahme vom 16.05.2012 unter der Voraussetzung, dass keine landesplaneri-
schen Bedenken erhoben würden, eine Änderung des Landschaftsplans in Aussicht gestellt. Am 10.10.2018 
hat eine nochmalige Abstimmung mit dem Kreis Kleve über das Vorgehen hinsichtlich des Landschafts-
schutzes stattgefunden, hierin wurde von der Unteren Naturschutzbehörde die beabsichtigte Änderung des 
Landschaftsplanes dahingehend konkretisiert, dass die in der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellten Sondergebiets- und privaten Grünflächen aus dem Landschaftsplan und Landschaftsschutz 
ausgegrenzt werden und die Flächen für Landwirtschaft, Wald und die Maßnahmenflächen weiterhin Be-
standteil des Landschaftsplanes und des Landschaftsschutzgebiets bleiben sollen. 
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Abb.: Auszug aus der Gebietskarte Landschaftsplan Nr. 9 Goch 

Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Grünflächen im Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf 
denen teilweise Gehölzgruppen stehen. Zu den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin 
befinden sich größere Waldflächen, die größtenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und 
Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich liegt ein von Gehölzen umgebener Löschteich. Östlich 
außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem Kasernentor 
eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundes-
wehrgerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland landwirt-
schaftlich genutzt. 

Das eingezäunte ehemalige Depotgelände mit den vorhandenen ca. 155.960 m2  gut erhaltenen und voll 
funktionsfähigen Gebäuden, Hallen, technischen Einrichtungen und versiegelten Flächen, widerspricht ei-
gentlich den jeweiligen Erhaltungszielen auf ca. 24% des Gebietes. Vor allem die Randbereiche unterliegen 
den Zielvorstellungen des Landschaftsplanes. Die Gehölzflächen werden jedoch weitgehend nicht in An-
spruch genommen, vielmehr durch die Planung gesichert und zum Teil durch Maßnahmen aufgewertet. 

Der gesamte Planbereich ist  als Schutzwürdiges Biotop „Hammscher Busch und Niers bis zur Staatsgrenze'' 
(BK-4202-013) ausgewiesen. Das schutzwürdige Gebiet wird wie·folgt beschrieben: 
Kennzeichnende Landschaftsformen des unteren Niederrheins. Niederungstal der Niers und das anschlie-
ßende, höher gelegene mischwaldbestockte Dünengelände. Niederung mit  begradigter Niers, umgeben von 
Wiesen und Weiden, teils feucht. Die Niersniederung dient als Brut-, Rast- und  Überwinterungsplatz für  
Wasservögel, stehende Gewässer als Laichplatz für  Amphibien. Auf dem Dünengelände aus Flugdeck- und 
Dünensand stocken Laubwälder und  Nadelhölzer. Das Waldgelände wird militärisch genutzt und ist nicht 
zugänglich, Flächenanteile der Biotoptypen aus Luftbild geschätzt. Auf niederländischer Seite schließt sich 
das Naturreservat Staatsbosbeheer i. d. Zeldersee Driesen an. Biotoptypen nach Paragraph 62 LG im  Ge-
biet: -CF, Röhrichtbestand.  

Als Schutzziel werden der Erhalt und die Optimierung eines Tieflandflusses angegeben. 

Natura-2000-Schutzgebiete sowie Wasserschutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
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5.4 Trinkwasserschutzzone 

Das Plangebiet und seine Umgebung liegen nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

5.5 Überschwemmungsgebiet 

Gemäß § 5 Abs. 4a BauGB werden im Flächennutzungsplan Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG nachrichtlich übernommen. Der geplante Änderungsbe-
reich des Flächennutzungsplanes liegt innerhalb eines solchen Risikogebietes und kann bei einem extremen 
Hochwasserereignis (HQ extrem) teilweise überschwemmt werden.  
Die Flächen der geplanten Sondergebiete SO 1, SO 3 und SO 4 ragen zudem teilweise in das nach § 76, Abs. 
3 WHG vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet (HQ 100) hinein. 
Durch den Vermerk des Überschwemmungsgebietes nach § 76 Abs. 3 WHG und die nachrichtliche Über-
nahme des Risikogebietes nach § 78b Abs. 1 WHG werden in der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
alle Gebiete berücksichtigt, in denen Hochwasserschäden vermieden bzw. minimiert werden sollen. 

Gemäß § 78 Abs. 1 und 8 WHG dürfen in festgesetzten und in vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten keine neuen Baugebiete in einem Verfahren nach Baugesetzbuch ausgewiesen werden. Auf den 
betroffenen Flächen ist die Bebauung aber bereits vorhanden und wurde -offenbar aus Geheimhaltungs-
gründen-  bisher nicht als Baugebiet im FNP dargestellt, bzw. die Sondergebiete wurden an den falschen 
Stellen dargestellt. Aufgrund dieser besonderen Vorgeschichte sind die zukünftig darzustellenden Sonder-
gebiete zumindest in den bereits bebauten Bereichen nicht als „neue Baugebiete“ im Sinne des LWG zu 
betrachten. Die im Überschwemmungsgebiet liegenden Bereiche des Plangebietes sind durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Schutzmauern) gegen Hochwasser zu sichern. Bei Planung, Errichtung und Betrieb der 
Schutzanlagen ist die DIN 19712 „Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern“ zu beachten. Es ist grund-
sätzlich nur die Nutzung der vorhandenen Bebauung erlaubt und es sind keine Erweiterung oder wesentli-
che Umgestaltung der baulichen Anlagen zulässig. Alle Nutzungen auf den von Überflutungen betroffenen 
Flächen sind hochwasserangepasst auszuführen und dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf den öko-
logischen Zustand und die Gewässergüte der Niers und der Maas haben. Die Lagerung und  Verwendung 
von wassergefährdenden Stoffen in diesen Bereichen  muss unterbleiben. 

Die hiervon betroffenen westlichen Teilbereiche der Sondergebiete SO 1, SO 3 und SO 4 sind jedoch topo-
graphisch überformte bzw. höher als das Ursprungsgelände angefüllte Bereiche mit bereits vorhandenen 
Hallen und versiegelten Flächen, welche problemlos durch bauliche Vorkehrungen, wie z.B. Erdwälle oder 
Hochwasserschutzmauern vor Überschwemmungen geschützt werden können. Nach § 78 Abs. 5 WHG  
bedarf die Errichtung einer baulichen Anlage (z. B. Erdwall oder Hochwasserschutzmauern) im Über-
schwemmungsgebiet (ÜSG) einer Genehmigung und diese kann nur unter Einhaltung der wasserrechtlichen 
Bestimmungen (u.a. zeitgleicher Ausgleich von verloren gehendem Retentionsraum) erteilt werden. 
In Abstimmung mit dem Niersverband und der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve, soll der Aus-
gleich für den verloren gehenden Retentionsraum durch entsprechend dimensionierte Vertiefungen (Mul-
den) in den angrenzenden Wiesen entlang der Niers geschaffen werden. 

6 Geplante Nutzungen – Nutzungskonzept 

6.1 Geplante Nutzungen 

Vor dem Hintergrund der ausgelegten Konzeptidee, die gerade auch künftige Forschungs- und Entwick-
lungslinien abdecken soll, ist folgender Katalog zulässiger Anlagenarten geplant: 

 Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern wie z. B. Photovoltaik auf den 
vorhandenen Hallendächern, Verwendung u. a. von Betriebsreststoffen z. B. Altholz in Form von 
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Hackschnitzeln, Pellets und Grünschnitt aus Landschaftspflegemaßnahmen als Brennstoffe für den 
internen Energiebedarf z. B. im Heizkraftwerk /Biomassekraftwerk und zur Einspeisung ins über-
geordnete Netz,  sowie in Teilbereichen ggf. Biogasanlagen in Abhängigkeit von Prüfung und Ge-
nehmigung (Die Zulässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG wird im 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren ausgeschlossen). 

 Anlagen zur Lagerung und Montage für Photovoltaikanlagen  

 Anlagen  zur  Erzeugung,  Lagerung,  Verarbeitung,  Aufbereitung  und Distribution von Biomasse-
produkten zur energetischen Verwertung (z. B. Erzeugung und Trocknung von Hackschnitzeln, 
Holzpellets und Rapskuchen) 

 Anlagen zur Erzeugung von Nahrungsmittel und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. (Darunter fal-
len z. B. die Haltung und Aufzucht von Junghennen, Legehennen in Hallen- und Freilandhaltung 
und die Haltung von Fleischrindern, Schafen und Ziegen zur extensiven Beweidung von Grünland 
und Magerrasen) 

 Anlagen zur Erzeugung, Lagerung, Verarbeitung, Aufbereitung von landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen und Futtermitteln. (Darunter fällt die Unterbringung von Futtermittel für die Tierhaltung, die 
Lagerhaltung von Feldfrüchten und die Erzeugung von Eiweißfuttermittel aus heimischen Legumi-
nosen) 

 Anlagen zur Erzeugung, Lagerung, Verarbeitung, Aufbereitung von Kompost und dessen Zusatz-
produkte. 

 Anlagen zur Lagerung und Sortierung von Baustoffen zur Verwendung im Straßen- und Land-
schaftsbau. 

 Anlagen zur Unterbringung, Reparatur, Wartung des gesamten Fuhr- und Maschinenparks. 

 Büronutzung und Verwaltungsgebäude nur in Verbindung mit den übrigen Nutzungen im Plange-
biet 

 Betreiberwohnungen, allerdings nur in Verbindung mit den übrigen Nutzungen im Plangebiet 

6.2 Nutzungskonzept 

Die geplanten Sondergebiete werden durch ein Nutzungskonzept näher definiert und in Nutzungsgebiete 
mit entsprechend zugelassenen Nutzungen gegliedert. 

In allen Sondergebieten:  

 Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern wie z. B. Photovoltaik auf den vor-
handenen Hallendächern, Verwendung u. a. von Betriebsreststoffen z. B. Altholz in Form von Hack-
schnitzeln, Pellets und Grünschnitt aus Landschaftspflegemaßnahmen als Brennstoffe für den inter-
nen Energiebedarf und zur Einspeisung ins übergeordnete Netz. 

In den einzelnen Sondergebieten: 

- SO 1  „Heizkraftwerk,, Klärwerk, Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von festen Brennstoffen (Grün-

schnitt, Altholz, Hackschnitzel, Pellets), sowie Werkstätten, Tankstelle und Lagerhallen für Fahrzeuge und Ge-
räte“ 

 Heizkraftwerk ca. 1000 m2 

 Werkstätten und Lagerhallen für Geräte ca. 2.200 m2 

 Tankstelle ca. 250 m2 

 Kläranlage  ca. 2.800 m2 
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 Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von festen Brennstoffen (Grünschnitt, Altholz, Hack-
schnitzel, Pellets) ca. 7.500 m2 

-SO 2  „Verwaltung, Büros, Kantine, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber  und 

Betriebsleiter“ 

 Verwaltung / Büros ca. 800 m² 

 Kantine und Konferenz ca. 800 m² 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter ca. 
450 m² 

-SO 3  „Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftl i-

chen Produkten, sowie Werkstätten und Lagerhallen für Baumaterialien, Fahrzeuge und Geräte“ 

 Werkstätten und Lagerhallen für Ersatzteile ca. 2.500 m² 

 Lagerhallen für Baumaterialien ca. 3.000 m² 

 Lagerhallen für Fahrzeuge ca. 8.000 m² 

 Lagerhallen für Maschinen und Geräte  ca. 5.000 m² 

 Hallen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung landwirtschaftlicher Produkte ca. 8.000 m² 

 Hallen zur Lagerung von Getreide und Magermilchpulver für die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) ca. 8.000 m² 

 Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung/ Recycling von Baustoffen, Böden und Schüttgut ca. 
12.500 m² 

 Anlagen zur Lagerung und Sortierung von Böden ca. 3.000 m² 

-SO 4 „Anlagen für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, sowie zur Produktion, Verarbeitung und Lagerung land- 

und forstwirtschaftlicher Produkte, Anlagen für die Produktion, Verarbeitung und Lagerung  regenerativer 
Energieträger, Werkstätten und Lagerhallen für Betriebsmittel, Fahrzeuge und Geräte, sowie Betriebsleiter-
wohnung und Aufenthaltsräume für Personal“. Auch die Errichtung von Biogasanlagen wird in Abhängigkeit 
von Prüfung und Genehmigung angestrebt (Die Zulässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a 
BImSchG wird im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren ausgeschlossen). 

 Landwirtschaftliche Tierhaltung 
wie Geflügel (Elterntiere, Junghennen, Legehennen), Schafe, Rinder ca. 6.000 m² 

 Produktion, Verarbeitung und Lagerung land- und forstwirtschaftlicher Produkte 
wie Ernteerzeugnisse, Saatgut, Futtermittel, Kompost, ca. 9.500 m² 

 Produktion, Verarbeitung und Lagerung regenerativer Energieträger 
wie Montagematerial für Photovoltaik-Anlagen, Schnittgut, Hackschnitzel, Pellets, Granulate, Trester und 
Pflanzenöle ca. 5.000 m² 

 Instandhaltung und Lagerung von Fahrzeugen, Maschinen und Betriebsmitteln, ca. 3.500 m² 

 Betriebsleiterwohnung, Aufenthaltsräume für Personal, ca. 350 m² 

In diesem Nutzungskonzept, das zwangsläufig eine gewisse Bandbreite von Betrieben erfordert, liegt auch 
begründet, dass die gesamten Sondergebietsflächen benötigt werden. 
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7 Planinhalt und Darstellungen 

Gemäß den Zielen der Planung sollen mit der Flächennutzungsplanänderung Teile des ehemaligen Bundes-
wehrdepots als Sondergebiet „Bio-Energie-Ressourcen-Zentrum“ dargestellt werden und damit die pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Umsetzung des Geltungsbereichs geschaffen werden. Die Sonderge-
bietsausweisung mit Zweckbestimmung „Bio-Energie-Ressourcen-Zentrum“ dient dazu, um einerseits 
nicht in Standortkonkurrenz mit anderweitigen Entwicklungsflächen zu treten und auf der anderen Seite 
um keine über die gewünschte Nutzung hinausgehende, unerwünschte Siedlungstätigkeit im Außenbe-
reich zu legitimieren. Mit dieser Darstellung ist sichergestellt, dass eine bauliche Nutzung des Areals nur in 
Form des geplanten Zentrums möglich ist.  

Darüber hinaus soll die geplante Darstellung im Flächennutzungsplan die auf dieser Planungsebene mögli-
che Behandlung von Natur- und Landschaftsschutz bzw. naturschutzrechtlichem Ausgleich umfassen. 

7.1 Bauflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

Den Planzielen entsprechend werden ca. 21 ha als Sondergebiet mit der Zweckbezeichnung „Bio-Energie-
Ressourcen-Zentrum“ dargestellt.  

Das geplante Sondergebiet wird in der Plandarstellung zur 88. FNP Änderung näher definiert und in Nut-
zungsgebiete mit entsprechend zugelassenen Nutzungen gegliedert. 

In allen Sondergebieten:  

 „Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern wie z. B. Photovoltaik und die Verwen-
dung von Betriebsreststoffen z. B. Grünschnitt, Altholz, Hackschnitzel und Pellets als Brennstoffe“ sind zuläs-
sig. 

In den einzelnen Sondergebieten: 

- SO 1 Im Sondergebiet 1 sind neben den Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern 
nur folgende Anlagen und Gebäude zulässig:  

„Heizkraftwerk,  Klärwerk, Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von festen Brennstoffen (Grün-
schnitt, Altholz, Hackschnitzel, Pellets), sowie Werkstätten, Tankstelle und Lagerhallen für Fahrzeuge und Ge-
räte“ 

-SO 2 Im Sondergebiet 2 sind neben den Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Ener-
gieträgern nur folgende Anlagen und Gebäude zulässig: 

„Verwaltung, Büros, Kantine, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter“ 

-SO 3 Im Sondergebiet 3 sind neben den Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Ener-
gieträgern nur folgende Anlagen und Gebäude zulässig:  

„Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftl i-
chen Produkten, sowie Werkstätten und Lagerhallen für Baumaterialien, Fahrzeuge und Geräte“ 

-SO 4  Im Sondergebiet  4 sind neben den Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Ener-
gieträgern nur folgende Anlagen und Gebäude zulässig:  

„Anlagen für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, sowie zur Produktion, Verarbeitung und Lagerung land- 
und forstwirtschaftlicher Produkte, Anlagen für die Produktion, Verarbeitung und Lagerung  regenerativer 
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Energieträger, Biogasanlagen, Werkstätten und Lagerhallen für Betriebsmittel, Fahrzeuge und Geräte, sowie 
Betriebsleiterwohnung und Aufenthaltsräume für Personal“  

Im SO 4 werden ggf. die Errichtung von Biogasanlagen in Abhängigkeit von Prüfung und Genehmigung an-
gestrebt. Die Zulässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG wird im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren ausgeschlossen. 

Zur Konkretisierung der Zweckbestimmung im SO 1, SO 3 und SO 4 wird im nachfolgenden Bebauungsplan-
verfahren festgesetzt: 

Im Geltungsbereich der SO 1, SO 3 und SO 4 sind Betriebsarten der Abstandsklasse V (Ifd. Mm. 81 – 199), VI 
(Ifd. Mm. 161 – 199) und VII (lfd. Mm. 200 - 221) zulässig, sofern sie dem unter Punkt 3 genannten Anlass, 
Ziel und Zweck der Planung entsprechen. Betriebsarten der Abstandsklasse I bis III (Ifd. Mm. 1 - 80) sind 
unzulässig. Ausnahmsweise sind dabei Betriebsarten des nächst größeren Abstandes der Abstandsliste zu-
lässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass durch besondere Maßnahmen die Emissionen der Be-
triebe soweit begrenzt oder die Ableitungsbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umweltein-
wirkungen in schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden (vgl. Nr. 2.411 b des Abstandserlass). Der 
Nachweis der Emissionsminderung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

Beschränkungen des Maßes der baulichen Nutzung von Flächen dienen letztlich dem Schutz des Land-
schaftsbildes. Um sicherzustellen, dass es sich bei dem Vorhaben nur um die Umnutzung bereits versiegel-
ter Bereiche und bestehender Gebäude handelt und keine bauliche Erweiterung der Anlagen in den Frei-
raum erfolgt, sind Regelungen zum allgemeinen Maß der baulichen Nutzung, wie z.B. die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von höchstens 0,6 erforderlich.  

Um eine Umnutzung bereits versiegelter Bereiche und bestehender Gebäude ohne bauliche Erweiterung 
der Anlagen in den Freiraum und ein ökologisch sinnvolles Mindestmaß an unversiegelten Flächen zu ge-
währleisten, werden im nachfolgenden Verfahren zum Bebauungsplan für die einzelnen Sondergebiete 
Grundflächenzahlen (GRZ) zwischen GRZ 0,4 und GRZ 0,6 festgesetzt. 

Im Sondergebiet SO 3 ist die große zentrale ehemalige Panzerabstellfläche zur Lagerung, Sortierung und 
Aufbereitung von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftlichen Produkten zwecks Vermeidung 
von Grundwasserschäden mit einer wasserundurchlässigen Decke zu versehen. Diese Fläche wird über die 
bereits versiegelten Flächen hinaus zusätzlich befestigt. Dies widerspricht zunächst der Vorgabe der Bezirk-
splanungsbehörde. Da hiermit jedoch die Forderung der Immissionsschutzbehörde der Bezirksregierung 
zwecks Vermeidung von Grundwasserschäden die Lagerfläche für das Recyclingmaterial zu befestigen er-
füllt werden kann und die angesprochene Fläche baulich (vor-)geprägt ist, wird diese Fläche nur bedingt als 
„zusätzlich versiegelte“ Fläche gesehen. Die Versiegelungen der ehemaligen Panzer Abstellflächen im Be-
reich des SO 3 sind aufgrund betriebsbedingter Anforderungen jedoch erforderlich, da sie hinsichtlich des 
Grundwasser-und Bodenschutzes fachlich notwendig sind und die Lagerung von Schüttgut in verschiedenen 
Körnungen, Schnittgut etc. in den vorhandenen Hallen problematisch ist. Es wird auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes davon ausgegangen, dass diese gehölzlosen Rasenflächen bzw. teilweise vegetationslosen 
ehemaligen Fahrzeugaufstellflächen, keine höherwertigen Biotope darstellen und die Inanspruchnahme 
dieser Flächen im Rahmen der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan ausgleichbar ist. 

Prägend für das Landschaftsbild ist die Höhe baulicher Anlagen aber auch die Anzahl vergleichsweise höhe-
rer Gebäude. Um die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu minimieren, ist hier eine Beschränkung 
des Baurechts möglich. Maßgebend ist dabei die Erhaltung der dominanten Sichtbarkeit des umgebenden 
Waldbereichs. Daher soll die zulässige Gebäudehöhe die Höhe des vorhandenen Baumbestandes grund-
sätzlich nicht überschreiten. 
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Zur langfristigen Gewährleistung einer verträglichen Einbindung der Anlagen in das Landschaftsbild wird die 
zulässige Gesamthöhe der Gebäude, Lagerbehälter und Silos auf 15 m (29.00 NHN), bezogen auf den Hö-
henbolzen (14,00 NHN) an der Kapellenhofstraße, begrenzt. Die Errichtung höherer Gebäude, Silos und 
Schornsteine ist nur im begründeten Ausnahmefall zulässig, soweit betrieblich oder immissionsschutzrecht-
lich die Notwendigkeit besteht.  

Bei diesen Höhenbegrenzungen kann sichergestellt werden, dass die Gebäude durch die angrenzenden 
Gehölzbereiche am Gebietsrand nahezu verdeckt werden und so auch der Eingriff in das Landschaftsbild 
verträglich bleibt. 

7.3 Verkehr (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

Der Anschluss des Plangebietes an übergeordnete Straßen erfolgt in östliche Richtung über die breit ausge-
baute „Kapellenhofstraße“ und über die Kreisstraße „Driesbergstraße“ (K29) an die ca. 2,5 km entfernte 
Bundesstraße „Neue Kranenburger Straße“ (B 504).  

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Sondergebietes 4 und der Nierswiesen sind von Süden her 
über den Klockscherweg aus erreichbar. 

Da die Zufahrt „Kapellenhofstraße“ für militärischen Zufahrtsverkehr ausgebaut wurde, ist davon auszuge-
hen, dass sie für die vorgesehene Nutzung geeignet ist und die bisherige Ausbauqualität ausreicht, die 
durch die Planung zu erwartenden Verkehrsströme aufzunehmen.  

An der Zufahrt „Kapellenhofstraße“ liegen mehrere Hofanlagen, ansonsten sind in direkter Nähe keine 
lärmempfindlichen Nutzungen vorhanden. Die Ein-/Ausfahrten zu den einzelnen Sondergebieten erfolgt 
von der Kapellenhofstraße aus über bereits bestehende und als Straßen ausgebaute Verkehrsflächen inner-
halb des ehemaligen Bundeswehrgerätedepotgeländes. 

7.4 Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 

Bezüglich der technischen Ver- und Entsorgung war das Gebiet während der militärischen Nutzung autark, 
so dass –außer für Strom und Trinkwasser- keine weiteren Anschlüsse an öffentliche Ver- und Entsorgungs-
netze vorhanden sind. Ein internes Ver- und Entsorgungsnetz ist aber bereits vorhanden. Es wird zum der-
zeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Ver- und Entsorgungsleitungen bereits in ausreichendem Maße 
vorhanden sind. Inwieweit und in welchem Ausmaß die geplanten Nutzungen einer weiteren externen Ver- 
und Entsorgung bedürfen, ist im weiteren Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans bzw. im Bauge-
nehmigungsverfahren zu prüfen. 

Das Plangebiet ist an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen. Es ist beabsichtigt, vorhandene eigene 
Brunnen und Zisternen für Brauch- und Löschwasser zu nutzen und eine Verlängerung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis für die Entnahme dieses Wasser aus dem Untergrund, durch die Untere Wasserbehörde 
einzuholen. 

Das gesamte auf dem Grundstück anfallende häusliche und gewerbliche Schmutzwasser soll über eine Ab-
wasserbehandlungsanlage ordnungsgemäß beseitigt werden. Das Schmutzwasser aus den ehemaligen 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie den Sanitärbereichen der Werkstätten wird zur eigenen Kompakt-
kläranlage geleitet. Auch das Schmutzwasser, welches im Bereich der Werkstatthalle anfällt und mit demul-
gierenden Reinigungsmitteln beaufschlagt sein kann, soll nach Durchfließen einer geeigneten Abwasserbe-
handlungsanlage der Kläranlage zugeführt werden. Anschließend wird das Wasser der Vorflut (Niers) zuge-
führt. Die Flächen der Kompaktkläranlage ragen teilweise in das Überschwemmungsgebiet (HQ 100) hinein 
und müssen durch bauliche Vorkehrungen, wie z.B. Hochwasserschutzmauern vor Überschwemmungen 
geschützt werden können. In Abstimmung mit dem Niersverband und der Unteren Wasserbehörde des 
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Kreises Kleve, soll der Ausgleich für den verloren gehenden Retentionsraum durch entsprechend dimensio-
nierte Vertiefungen (Mulden) in den angrenzenden Wiesen entlang der Niers geschaffen werden. 

Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung ist zu beachten, dass die Grundstücke bereits vor dem 1. 
Januar 1996 erstmals bebaut bzw. befestigt wurden. Nach § 51a LWG besteht daher keine gesetzliche 
Pflicht zur Versickerung, Verrieselung oder ortsnahen Einleitung. 

Während der militärischen Nutzung erfolgte die Niederschlagswasserbeseitigung über Sammlung in Rinnen 
und Ableitung über eine Vorklärung in die angrenzende Niers. Es ist geplant, dieses System nach Möglich-
keit weiter zu nutzen. Hierfür werden vom Sachverständigenbüro Hamacher aus Wesel und Brzoska aus 
Duisburg die vorhandenen Anlagen zur Niederschlagswasserableitung auf ihre Funktionalität und Technik 
überprüft, anschließend notwendige Maßnahmen zur Ertüchtigung auf den heutigen Standes der Technik 
vorgeschlagen und eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde 
eingeholt. 

Wobei selbstverständlich berücksichtigt wird, dass das als stark verschmutzt einzustufende Niederschlags-
wasser, z.B. aus dem Bereich der vorgesehenen Bauschuttbehandlungsanlagen und Lagerflächen für Bau-
schutt und Recyclingstoffe, nach dem „Trennerlass'' einer intensiven Behandlungspflicht unterliegt. 

7.5 Natur- und Landschaftsschutz (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

Eine Überplanung des Gebietes ist zwangsläufig mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, die ge-
mäß § 1a BauGB soweit wie möglich vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden müssen. Die 
Schwerpunkte der Eingriffe werden voraussichtlich durch erhöhten Versiegelungsgrad und durch weitere 
Flächennutzung verursacht. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch, dass größtenteils auf bereits befes-
tigte bzw. bebaute Flächen zurückgegriffen wird. 

Die Vegetation im Plangebiet reicht von nahezu vegetationslosen Flächen im Bereich der ehemaligen Auf-
stellflächen über Rasenflächen zwischen den Hallen, zum Teil mit Gehölzbestand, bis hin zu den Waldflä-
chen, die sich von Norden über den östlichen Rand bis in den südlichen Teilbereich des Plangebiet ziehen. 
Westlich an der Niers liegt eine größere Grünlandfläche. Im Nordosten des Plangebietes befindet sich ein 
stark mit Ufergehölz bewachsender Löschteich. 

Im Kernbereich der vorgesehenen Nutzung befinden sich die Hallen mit umgebenden Freiflächen. Diese 
wurden zum großen Teil als Aufstellfläche genutzt. Andere Bereiche weisen Rasenflächen mit Gehölzbe-
ständen aus mehr oder weniger standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten auf.  

Im Sondergebiet SO 3 ist die große zentrale ehemalige Panzerabstellfläche zur Lagerung, Sortierung und 
Aufbereitung von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftlichen Produkten zwecks Vermeidung 
von Grundwasserschäden mit einer wasserundurchlässigen Decke zu versehen. Diese Fläche wird über die 
bereits versiegelten Flächen hinaus zusätzlich befestigt. Dies widerspricht zunächst der Vorgabe der Bezirk-
splanungsbehörde. Da hiermit jedoch die Forderung der Immissionsschutzbehörde der Bezirksregierung 
zwecks Vermeidung von Grundwasserschäden die Lagerfläche für das Recyclingmaterial zu befestigen er-
füllt werden kann und die angesprochene Fläche baulich (vor-)geprägt ist, wird diese Fläche nur bedingt als 
„zusätzlich versiegelte“ Fläche gesehen. Die Versiegelungen der ehemaligen Panzer Abstellflächen im Be-
reich des SO 3 sind aufgrund betriebsbedingter Anforderungen jedoch erforderlich, da sie hinsichtlich des 
Grundwasser-und Bodenschutzes fachlich notwendig sind und die Lagerung von Schüttgut in verschiedenen 
Körnungen, Schnittgut etc. in den vorhandenen Hallen problematisch ist. Es wird auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes davon ausgegangen, dass diese gehölzlosen Rasenflächen bzw. teilweise vegetationslosen 
ehemaligen Fahrzeugaufstellflächen, keine höherwertigen Biotope darstellen und die Inanspruchnahme 
dieser Flächen im Rahmen der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan ausgleichbar ist. 
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Die randlichen Waldbereiche sind dagegen aufgrund des Baumbestandes als höherwertige Biotope einzu-
stufen. Für diese wird jedoch bereits auf Ebene des Flächennutzungsplanes im Prinzip eine Erhaltung und 
Aufwertung festgesetzt.  

Nach Westen zur Niers hin und im nordwestlichen Teilbereich des Plangebietes befinden sich Grünland- 
und Rasenflächen, die durch Extensivbeweidung bzw. durch Entwicklung von Magerrasen oder Gehölzzo-
nen im Sinne der Naturentwicklung aufgewertet werden und als Ausgleichsmaßnahmen dienen können.  

Die dauerhafte Sicherung der Waldbereiche und der Magerrasenflächen mit den Nistbereichen zwischen 
den Hallen, die CEF - Maßnahmen für ein Baumpieper- und ein Schwarzkehlchenrevier, die Anpflanzung mit 
standortgerechten heimischen Baum- und Straucharten zur Einbindung in die Landschaft, die Entwicklung 
von gehölzarmer Brache sowie die Extensivierung der Weidenutzung in den Nierswiesen, die im Rahmen 
des Bebauungsplanes spezifiziert werden, entsprechen den Zielen der jeweiligen Vorgaben des Regional- 
und Landschaftsplanes sowie den Fachangaben des LANUV. 

Insgesamt sind für Erhaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausreichend Grünland-, Wald- und Grünflächen 
vorgesehen und stehen auch zur Verfügung. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan mit einer Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung soll im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans detailliert erarbeitet 
werden, da erst auf dieser Planungsstufe die Intensität des Eingriffs und die dafür erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen fundiert abgeschätzt werden können. 

8 Artenschutz 

Durch die geplante zivile Nachnutzung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots könnte es zu einer Beein-
trächtigung der Tier- und Pflanzenwelt kommen, wodurch Verstöße gegen § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ein-
treten könnten. Deshalb wurde das Planungsbüro STERNA aus Kranenburg mit einer Artenschutzprüfung 
(ASP) beauftragt, um festzustellen, ob durch den geplanten Eingriff Verstöße gegen den Artenschutz gemäß 
der Rechtslage nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eintreten können. Der abschließende Be-
richt liegt seit Ende 2015 vor und ist der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung beigefügt. 

Seit 1970 besteht in Goch-Hommersum ein Militärdepot mit Lagerhallen, Verwaltungs- und Wartungsge-
bäuden sowie einem Kraftwerk. Umgeben ist das Depot von Waldflächen und der Niersaue. Zwischen den 
Gebäuden befinden sich teilweise offene und teilweise mit lockerem Baumbestand versehene Magerrasen. 
Nach der Aufgabe der militärischen Nutzung soll das ehemalige Depot in der Nordhälfte von einem Tief- 
und Landschaftsbauunternehmen und in der Südhälfte von Landwirten als Bio-Energie-Ressourcen-Zentrum 
genutzt werden. 

Folgende Wirkfaktoren erwiesen sich dabei als relevant: 

 Überbauung / Versiegelung 

Für zusätzlich benötigte Lagerflächen erhöhen sich die über den Bestand hinaus gehenden, be-
anspruchten Flächen. 

 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen und Verlust / Änderung charakte-
ristischer Dynamik 

Durch Wärmedämmung, Fassaden- und Dachrenovierungen könnte es zu einem Verlust an 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse und gebäudebewohnende Vögel kommen. 
Hiervon wären potenziell alle Gebäude innerhalb des Plangebietes betroffen. Es wurden je-
doch keine planungsrelevanten Arten festgestellt, jedoch einige nicht planungsrelevante Vo-
gelarten. 

 Nichtstoffliche Emissionen 
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Hierzu zählen akustische und optische Reize, die sich jedoch bei genauer Analyse als nicht gra-
vierende Störfaktoren erwiesen. 

 Photovoltaikanlagen auf Hallendächern 

Nach den Ergebnissen von Studien in sog. Solarfeldern wurden keine Hinweise gefunden, dass 
die im Plangebiet lebenden Vogelarten durch die Montage von Photovoltaikanlagen beein-
trächtigt würden. Deshalb wurde dies nicht als Wirkfaktor im Sinne der ASP gewertet. 

Ergebnisse der Artenschutzprüfung 

Gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen waren alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des 
Anhangs IV der FFH-RL zu betrachten, soweit sie für den Untersuchungsgebiet (UG) nachgewiesen oder mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten waren.  

Als Arten des Anhanges IV wurden im UG fünf Fledermausarten als Nahrungsgäste festgestellt. Eine Suche 
nach Quartieren (Winterquartier, Wochenstube, Zwischenquartier) war erfolglos. Außerdem wurde der 
Europäische Biber im UG nachgewiesen. Das Planvorhaben hat auf die festgestellten Säugetierarten keine 
negativen Auswirkungen und es sind auch keine Maßnahmen zum Schutz dieser Arten erforderlich. 

Dadurch kommt es hinsichtlich der Säugetiere durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Eine Kontrolle auf Reptilien, Amphibien und weitere Arten des Anhang IV der FFH-RL verlief negativ.  

Im Zuge der Brutvogelerfassungen wurden insgesamt 59 Brutvogelarten festgestellt, von denen für 14 als 
planungsrelevant eingestufte Arten artbezogene Revierkarten erstellt wurden. Auf Grundlage dieser Ergeb-
nisse wurde die Betroffenheit der einzelnen Arten analysiert. Das Planvorhaben hat auf die allermeisten der 
festgestellten Brutvogelarten keine negativen Auswirkungen. Lediglich beim Baumpieper und beim 
Schwarzkehlchen kommt es durch die Änderung der Flächennutzung vermutlich zum Verlust jeweils eines 
Revieres. Dies kann durch CEF-Maßnahmen kompensiert werden. 

Dadurch kommt es hinsichtlich der Brutvögel durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Für die Rastvogelerfassung wurden die Daten im Zeitraum September 2012 bis Mai 2013 bei monatlichen 
Zählungen erhoben. Dieser Zeitraum schließt den Herbst- und Frühjahrsdurchzug sowie die Überwinterung 
ein. Die Ergebnisse sind in der Artenschutzprüfung zusammengefasst. Insgesamt wurden 27 Rastvogelarten 
festgestellt, von denen 13 als planungsrelevant angesehen werden. Im Plangebiet wurden keine Ruhestät-
ten von planungsrelevanten Rastvogelarten festgestellt.  

Dadurch kommt es hinsichtlich der Rastvögel durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Maßnahmen 

Die artenschutzrechtliche Betrachtung hat gezeigt, dass alle Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
unter Beachtung und Umsetzung folgender verbindlich umzusetzender Vermeidungs-, Minimierungs-, 
Schutz- und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen für alle artenschutzrechtlich relevanten Arten ausge-
schlossen werden können: 

 Erhalt und Sicherung der Laubwaldbereiche,  
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 Umsetzung eines Nutzungskonzeptes zur Sicherung der Lebensräume und Fortpflanzungsstätten 
von Baumpieper, Gartenrotschwanz und Heidelerche im Bereich zwischen den Hallen mit populati-
onsbezogenem Monitoring. 

 Umsetzung von CEF-Maßnahmen für jeweils ein Baumpieperrevier (innerhalb des Plangebietes: 
Waldumwandlung) und für ein Schwarzkehlchenrevier (innerhalb des Plangebietes: Aufwertung von 
Extensivgrünland durch Gräben, Blänken und Auszäunung von Nistbereichen) 

 Das Nutzungskonzept für die Freiräume zwischen den Hallen ist durch ein populationsbezogenes 
Monitoring für Heidelerche, Baumpieper und Gartenrotschwanz zu überprüfen. Für die Umsetzung 
der CEF-Maßnahmen ist lediglich ein maßnahmenbezogenes Monitoring erforderlich, da es sich um 
erprobte Maßnahmen handelt. 

Fazit 

Die Artenschutzprüfung hat somit gezeigt, dass das geplante Vorhaben für alle planungsrelevanten Arten – 
bei Beachtung und Umsetzung aller erwähnten Maßnahmen – unter allen Gesichtspunkten der arten-
schutzrechtlichen Prüfung als verträglich einzustufen ist. 

9 Umweltbericht 

Die planbedingten voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen sind regelmäßig zu ermitteln und in 
einem Umweltbericht als Teil der Begründung zu beschreiben und zu bewerten. Die Umweltprüfung ist 
von der Kommune in eigener Verantwortung durchzuführen. Die Kommune legt dazu in jedem Bauleitplan 
fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-
lich ist. Sie bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detailgrad des Bauleitplanes angemessenerweise verlangt werden 
kann. Liegen Landschaftspläne oder andere Fachplanungen vor, so sind deren Bestandsaufnahmen und 
Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen. 

Da das Plangebiet unmittelbar an das Königreich der Niederlande angrenzt, sind die angrenzenden nieder-
ländischen Kommunen am weiteren Bauleitverfahren zu beteiligen. 

Die planbedingten Umweltauswirkungen für die niederländische Seite sind im weiteren Verfahren noch zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.  

Die folgende Umweltprüfung orientiert sich an der im Rahmen einer Flächennutzungsplanänderung mögli-
chen bzw. notwendigen Detailschärfe. Eine Konkretisierung erfolgt in der Umweltprüfung zum Bebauungs-
plan. 

9.1 Einleitung 

9.1.1 Rechtliche Vorgaben 

Ein Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Entwurfsbegründung zur Flächennutzungsplanän-
derung. In diesem werden die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführten Aspekte des Umwelt-
schutzes ermittelt und bewertet. Die Inhalte des Umweltberichtes entsprechen der Anlage 1 zum BauGB. 

Umweltrelevante Vorgaben der Landesentwicklungspläne und –programme wurden im Regionalplan be-
rücksichtigt. Im Gebiet der Stadt Goch gelten die Landschaftspläne des Kreises Kleve Nr. 9 vom 06.10.1982 
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und Nr. 6 vom 08.02.2000. Im Einzelfall werden diese und die Vorschriften zum Umweltschutz, die in weite-
ren Gesetzen und Verordnungen enthalten sind, angewendet. 

Die für die Flächen bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes ergeben sich aus den einschlägigen Fachgeset-
zen (Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Wasserhaushaltsgesetz, Lan-
deswassergesetz, Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, die Bodenschutzklausel und das Immissions-
schutzrecht). 

9.1.2 Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen des Bauleitplans 

Die militärische Nutzung des Bundeswehrgerätedepots ist seit 2010 aufgegeben worden. Ziel der Planung 
ist es, das Gelände des Depots mit seiner gegenwärtig noch intakten Gebäude- und Infrastruktur baurecht-
lich zu fassen und in eine gelenkte Nutzung zu überführen. Gleichzeitig wird durch die Rücknahme der im 
Flächennutzungsplan östlich des Depotgeländes dargestellten Sondergebiete den tatsächlichen Gegeben-
heiten entsprochen.  

Die Größe des ehemaligen Bundeswehrgeländes beträgt insgesamt ca. 65 ha, inklusive der Grünlandflächen 
im Westen an der Niers und einer Parkplatzfläche östlich am Eingang zum Depot, die außerhalb der Einzäu-
nung liegen. 

Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Freiflächen sind zum Teil nahezu vegetationslos, vorhandene Grünflächen im 
Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf denen teilweise Gehölzgruppen stehen. An 
den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin befinden sich größere Waldflächen, die größ-
tenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich 
liegt ein von Gehölzen umgebener Teich, welcher im Falle eines Brandes zur Versorgung mit Löschwasser 
diente. Östlich außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem 
Kasernentor eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen 
Bundeswehrgerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland land-
wirtschaftlich genutzt. 

Das Landschafts- bzw. Ortsbild ist geprägt durch die militärischen Anlagen und die dazwischen liegenden 
Offenlandflächen. Das teilweise bebaute Gelände ist durch Waldbereiche größtenteils von der freien Land-
schaft abgeschirmt und kaum einsehbar. Das Landschaftsbild innerhalb des ehemaligen Bundeswehrgerä-
tedepots kann durch die menschliche Überformung insgesamt als gestört angesehen werden. 

Eine Erholungsnutzung der Flächen besteht nicht, da sie größtenteils rundum eingezäunt und nicht öffent-
lich zugänglich sind. Flora und Fauna im Depotgelände sind in Form des dauerhaften Entzugs der versiegel-
ten Flächen als Lebensraum vorbelastet. Ein größerer Teil der Böden sind durch Flächenversiegelung und 
Bebauung bzw. Befestigung und Verdichtung belastet. Durch die Eingriffe im Rahmen der Erstellung des 
militärischen Geländes ist ein Großteil der oberen Bodenschichten des Verfahrensgebietes umgeformt und 
gestört. 

Der Versiegelungsgrad des Geländes im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ergibt derzeit bereits eine 
Vorbelastung in Bezug auf die Grundwasserneubildung. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende in Richtung erneuerbarer Energien und der Forderung nach einem 
reduzierten Flächenverbrauch bietet das Gelände angesichts der gut erhaltenen Infrastruktur und Bausub-
stanz ideale Voraussetzungen für eine Photovoltaiknutzung in Kombination mit Betriebsstrukturen, die auf 
großzügige Hallen und Freiflächen angewiesen sind. Erd-, Landschafts- und Tiefbauunternehmen oder auch 
landwirtschaftliche Betriebe sind auf hohe Freiflächen- und Gebäudekapazitäten angewiesen, die sonst nur 
durch flächenverbrauchende Ausweisung im Rahmen von Gewerbegebieten oder der Privilegierung im 
Außenbereich zu bewerkstelligen sind. 
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Die großzügige Infrastruktur (großflächige Hallen und Lagerplätze, engmaschiges Wegenetz, Heizkraftwerk 
und Verwaltungsgebäude), die ehemals für die Aufbereitung schwerer Großfahrzeuge wie LKW und Panzer 
angelegt wurden, ist in ihrer Dimension weniger für kleinteilige Gewerbestrukturen geeignet.  

9.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 

Die für die Flächen bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes ergeben sich aus den einschlägigen Fachgeset-
zen (Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Wasserhaushaltsgesetz, Lan-
deswassergesetz, Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, die Bodenschutzklausel und das Immissions-
schutzrecht). 

Umweltrelevante Vorgaben der Landesentwicklungspläne und –programme wurden im Regionalplan be-
rücksichtigt. Im Gebiet der Stadt Goch gelten die Landschaftspläne des Kreises Kleve Nr. 9 vom 06.10.1982 
und Nr. 6 vom 08.02.2000. Der gesamte Planbereich ist als "Schutzwürdige Biotope BK-4202-013 Hamm-
scher Busch und Niers bis zur Staatsgrenze'' ausgewiesen. Das Gebiet ist Teilgebiet des Biotopverbundes 
„Untere Niersniederung zwischen Landesgrenze und Goch“ (VB-D-4202-008, Biotopverbundsstufe I).  
Im Einzelfall werden diese und die in weiteren Gesetzen und Verordnungen enthaltenen Vorschriften zum 
Umweltschutz angewendet. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten und steht auch in keinem räumlichen und 
funktionalen Bezug zu diesen. Von der Planung sind auch keine nach § 62 LG NRW geschützten Biotope 
betroffen.  

9.2.1 Fachgesetze 

Nachfolgend sind für die Schutzgüter relevanten Gesetze und Zielaussagen aufgeführt, die in der Prüfung 
der Schutzgüter zu berücksichtigen sind: 

 
Mensch 

Baugesetzbuch Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln. 

Bundesimmissions-
schutzgesetz einschließ-
lich Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 
Entstehens von schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche 
Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung 
ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung ins-
besondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maß-
nahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll. 
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Tiere  und 
Pflanzen 

Bundesnaturschutzge-
setz / Landesnatur-
schutzgesetz NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederher-
zustellen, dass  die  Leistungs-  und  Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt ein- schließlich ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert 
sind. 

Baugesetzbuch Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschut-
zes, einschl. des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt sowie die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 
erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen Bestandtei-
len (Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 

 
Boden 

Bundesboden-
schutzgesetz 
 
Landesbodenschutzge-
setz NRW 

Zweck dieser Gesetze ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu 
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-
rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursach-
te Gewässerverunreinigungen zu sanieren (Maßnahmen zur Beseitigung 
oder Verminderung schädlicher Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens) und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwir-
kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwick-
lung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Maß-
nahmen zum Bodenschutz im BauGB sind ein Rückbau- oder ein Entsie-
gelungsgebot. 
 

Landesnaturschutzge-
setz NRW 

Die natürlichen Bodenfunktionen sind zu erhalten und unvermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen. Bei Neuversieglungen ist der Aus-
gleich vorrangig durch eine Entsiegelung an anderer Stelle in dem 
betroffenen Raum zu bewirken 

9.2.2 Fachplanungen 

9.2.2.1 Regionalplan 

Das Gelände des ehem. Bundeswehrdepots ist in der zeichnerischen Darstellung des gültigen Regionalplan 
(RPD) als GIB-Z mit der konkreten Zweckbindung „Umnutzung bestehender Gebäude des ehem. Depot zu 
gewerblichen Zwecken“ dargestellt und wird durch die Darstellungen Schutz der Natur (BSN), Schutz der 
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Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE), sowie Überschwemmungsbereiche (ÜSB) umgeben. 
Die Darstellung als GIB-Z mit der konkreten Zweckbindung „Umnutzung bestehender Gebäude des ehem. 
Depot zu gewerblichen Zwecken“ stellt auf regionalplanerischer Ebene sicher, dass es sich bei dem Vorha-
ben nur um die Umnutzung bereits versiegelter Bereiche und bestehender Gebäude handelt und dass das 
Nutzungsspektrum klar umrissen wird. Eine bauliche Erweiterung der Anlagen in den Freiraum ist damit 
nicht möglich. 

Das komplett eingezäunte ehemalige Depotgelände ist mit kasernentypischen Gebäuden wie z.B. Unter-
kunfts- und Verwaltungsgebäuden, Heizwerk und Kfz-Hallen sowie mit 44 Lagerhallen bebaut. Neben den 
Gebäuden sind zusätzlich Bereiche großflächig durch Lagerflächen, Fahrzeugaufstellflächen und sonstigen 
Wegen und Plätzen versiegelt. Da die überwiegend in den Jahren 1968 - 1971 errichtete Bebauung und die 
dazugehörige Infrastruktur noch bis im Jahre 2010 ständig modernisiert bzw. renoviert wurde, sind die Ge-
bäude, Hallen, technischen Einrichtungen und versiegelten Flächen gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie 
stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar. 
Der Geltungsbereich der als GIB-Z dargestellten Fläche wird im Regionalplan (RPD) überwiegend durch die 
Freiraumfunktion „Schutz der Natur“ (BSN) und „Überschwemmungsbereiche“ (ÜSG)– insbesondere im 
Bereich der Grünlandflächen an der Niers – umgeben. Lediglich im Osten grenzt ein BSLE an den Geltungs-
bereich an. Die mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ so-
wie “Überschwemmungsbereiche“ ausgewiesenen Flächen bleiben im Wesentlichen erhalten bzw. werden 
im Rahmen der Planung als Fläche für die Natur gesichert und in Teilen auch aufgewertet In diesen Berei-
chen sollen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild weitgehend erhalten bzw. 
wiederhergestellt werden. In den mit der Freiraumfunktion „Schutz der Natur“ (BSN) ausgewiesen Flächen 
sind die besonderen Funktionen für Naturschutz und Landschaft zu sichern und zu entwickeln sowie 
Schutzgebiete durch geeignete Maßnahmen zu erhalten und zu verbinden. Die Ziele des Naturschutzes 
haben Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen. Der Schutzzweck und die besonderen 
Funktionen der einzelnen BSN ergeben sich aus dem regionalen Biotopverbund von herausragender Bedeu-
tung (Biotopverbund Stufe I). Dabei sind solche Biotope von besonderer Bedeutung, die gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten Lebensraum bieten oder im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel zukünftig bie-
ten können, wie z.B. grünlandgeprägte Feucht- und Waldgebiete, Oberflächengewässer, Altstromrinnen 
sowie Auen- und Bruchlandschaften. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen innerhalb der BSN, 
welche insbesondere Versiegelung und Zerschneidungen die besonderen Funktionen dieser Bereiche be-
einträchtigen oder das naturräumliche Potential oder die angestrebte Entwicklung gefährden, sind unzuläs-
sig. Naturnahe oder durch extensive Nutzung entstandene Lebensräume mit ihren charakteristischen Bio-
toptypen, Arten und Lebensgemeinschaften stellen das Grundgerüst der Bereiche für den Schutz der Natur 
dar. Sie prägen die charakteristische Eigenart der einzelnen Landschaftsräume im Planungsgebiet. Für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt und als Zeugen der Landschaftsgeschichte sind diese Bereiche durch ange-
passte extensive Nutzungsformen oder durch zielgerichtete Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu erhal-
ten, zu pflegen und zu entwickeln. Zur Sicherung der Funktionen der BSN sollen die Funktionsfähigkeit des 
Biotopverbundes und die barrierefreien Ausbreitungsmöglichkeiten von Pflanzen- und Tierarten erhalten 
und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die landschaftlichen Gegebenheiten gewahrt bleiben.  

In den mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung “(BSLE) aus-
gewiesen Flächen sind landschaftliche Funktionszusammenhänge und die Nutzungsmöglichkeiten als Erho-
lungsraum zu erhalten und zu entwickeln. Auch hierbei ist die Vornutzung zu berücksichtigen, die keine 
Erholungsnutzung zugelassen hat und durch großflächige Bodenumformungen sowie durch die Bebauung 
und den Betrieb der Anlagen zu wesentlichen Eingriffen geführt hat. Bezogen auf die vorliegende Planung 
leitet sich jedoch in jedem Fall das Erfordernis ab, weiterreichende Eingriffe in den Naturhaushalt zu ver-
meiden bzw. vollständig auszugleichen. Die vorhandenen baulichen Anlagen sind, ausgenommen eines 
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westlichen Teilbereiches zur Niers hin, durch eine nahezu das gesamte Plangebiet umfassende Eingrünung 
aus Bäumen und Sträuchern in die Landschaft eingebunden und eingebettet. 

In den mit der Freiraumfunktion „Überschwemmungsbereiche“ (ÜSG) ausgewiesen Flächen soll bei der 
Festlegung der weiteren räumlichen Nutzung dem Risiko einer Überflutung ein besonderes Gewicht beige-
messen und auf der Ebene der Bauleitplanung die Gefährdung einer Überschwemmung hervorgehoben und 
zu angepassten Bauweisen oder Schutzmaßnahmen angeregt werden. 

9.2.2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Goch stellt in der derzeit gültigen Fassung die Flächen des Ände-
rungsbereiches als Sonderbauflächen nach der alten Planzeichenverordnung, militärische Anlagen, Land-
wirtschaftsflächen und Forstwirtschaftsflächen dar. Aus Gründen militärischer Geheimhaltung und Tarnung 
wurden in den 70er Jahren nicht die tatsächlich genutzten Flächen innerhalb und außerhalb des Depots 
wiedergegeben. Die ehemalige militärische Nutzung wurde nur symbolisch dargestellt. Die dargestellten 
Sonderbau-, Landwirtschafts- und Grünflächen entsprechen nicht der Realität. Die im rechtskräftigen FNP 
innerhalb des BW-Depotgeländes dargestellte Sonderbaufläche betrifft nur die als Unterkunfts-, Verwal-
tungs- und Wirtschaftsgebäude genutzten Flächen. Alle anderen Infrastruktureinrichtungen des ehemaligen 
Depots wie Heizwerk, Feuerwehr, Kfz-Halle, Tankstelle oder Ladestation sowie die restlichen 44 Hallen mit 
den umgebenden Lagerflächen und  Fahrzeugaufstellflächen für  PKW, LKW, Panzer etc. sind - entgegen der 
tatsächlichen Nutzung - als Land- und Forstwirtschaftsflächen dargestellt.   

9.2.2.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des gültigen Landschaftsplans des Kreises Kleve, Nr. 9 Goch. 
Schutzziel des Gebietes ist der Erhalt und Entwicklung des Lebensraumes für Tier- und Pflanzenarten des 
feuchten bis nassen Grünlandes. Dieses Schutzziel darf durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 
Vielmehr wird durch die Planung, die eine Extensivierung des Grünlands im südlichen und östlichen Uferbe-
reich der Niers vorsieht, den Zielen des NSG aber auch des Gewässerschutzes Rechnung getragen. Für das 
Plangebiet selbst formuliert der Landschaftsplan das Entwicklungsziel „Die Erhaltung einer mit natürlichen 
Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“ 

Zudem ist das Plangebiet als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 

Das komplett eingezäunte ehemalige Depotgelände ist mit kasernentypischen Gebäuden wie z.B. Unter-
kunfts- und Verwaltungsgebäuden, Heizwerk und Kfz-Hallen sowie mit 44 Lagerhallen bebaut. Neben den 
Gebäuden sind zusätzlich Bereiche großflächig durch Lagerflächen, Fahrzeugaufstellflächen und sonstigen 
Wegen und Plätzen versiegelt. Da die überwiegend in den Jahren 1968 - 1971 errichtete Bebauung und die 
dazugehörige Infrastruktur noch bis im Jahre 2010 ständig modernisiert bzw. renoviert wurde, sind die Ge-
bäude, Hallen, technischen Einrichtungen und versiegelten Flächen gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie 
stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar. 

Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist, durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Grünflächen im Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf 
denen teilweise Gehölzgruppen stehen. Zu den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin 
befinden sich größere Waldflächen, die größtenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und 
Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich liegt ein von Gehölzen umgebener Löschteich. Östlich 
außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem Kasernentor 
eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundes-
wehrgerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland landwirt-
schaftlich genutzt. 
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Das eingezäunte ehemalige Depotgelände mit den vorhandenen ca. 155.960 m2  gut erhaltenen und voll 
funktionsfähigen Gebäuden, Hallen, technischen Einrichtungen und versiegelten Flächen, widerspricht ei-
gentlich den jeweiligen Erhaltungszielen auf ca. 24% des Gebietes. Vor allem die Randbereiche unterliegen 
den Zielvorstellungen des Landschaftsplanes. Die Gehölzflächen werden jedoch weitgehend nicht in An-
spruch genommen, vielmehr durch die Planung gesichert und zum Teil durch Maßnahmen aufgewertet. 

Der Kreis hat in seiner Stellungnahme vom 16.05.2012 unter der Voraussetzung, dass keine landesplaneri-
schen Bedenken erhoben würden, eine Änderung des Landschaftsplans in Aussicht gestellt. Am 10.10.2018 
hat eine nochmalige Abstimmung mit dem Kreis Kleve über das Vorgehen hinsichtlich des Landschafts-
schutzes stattgefunden, hierin wurde von der Unteren Naturschutzbehörde die beabsichtigte Änderung des 
Landschaftsplanes dahingehend konkretisiert, dass die in der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellten Sondergebiets- und privaten Grünflächen aus dem Landschaftsplan und Landschaftsschutz 
ausgegrenzt werden und die Flächen für Landwirtschaft, Wald und die Maßnahmenflächen weiterhin Be-
standteil des Landschaftsplanes und des Landschaftsschutzgebiets bleiben sollen. 

9.2.2.4 Natura-2000-Schutzgebiete 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutzgebiete werden durch 
die Planung nicht berührt. Das Vorhaben liegt in keinem Natura 2000-Gebiet. Es liegt auch nicht innerhalb 
eines Abstands von 300 zu einem Natura 2000-Gebiet. Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet, Zeldersche 
Driessen, liegt südwestlich, in ca. 600 m Entfernung, auf niederländischem Gebiet. Die Zeldersche Driessen 
liegt östlich von Gennep in einem großem Mäander der Niers. das Gebiet besteht in erster Linie aus Laub-
wald. An der Südseite befinden sich sortenreiche kalkarme Graslandschaften. Im zentralen Bereich liegt 
auch eine Heidefläche. Die Flächengröße der Zeldersche Driessen beträgt insgesamt 92 ha. 

9.2.2.5 Biotopverbund 

Das Gebiet ist Teilgebiet des Biotopverbundes „Untere Niersniederung zwischen Goch und der Landesgren-
ze“ (VB-D-4202-006, Biotopverbundsstufe I) mit folgender Objektbeschreibung: Die über knapp 15 km sich 
erstreckende Flussniederung unterhalb von Goch mit lebhaftem Kleinrelief wird weitgehend als Grünland 
genutzt. Mehrere Altarme mit Verlandungsvegetation, Großseggenrieder und Röhrichtbestände, Nass- und 
Feuchtgrünland sowie kleinen Auwaldreste stellen wertvolle Lebensräume im Bereich der meist 100 bis 300 
m breiten Niersaue und der sich südlich anschließenden Niederung des Nuthgrabens dar. Mehrere große 
Kiesabgrabungen bei Kessel wurden inzwischen renaturiert und weisen teils wertvolle Lebensräume für 
Wasserpflanzen und Wasservögel auf. Als gliedernde Landschaftselemente kommen im Gebiet verbreitet 
Hecken, Baumreihen und meist kleinere Laubgehölze vor. Beeinträchtigungen gehen von der zunehmenden 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung mit einer Zunahme der Ackernutzung und Umwandlung 
von Weidegrünland in Grasäcker aus. Besonders wertvolle Bereiche wie die Unteren Nuthseen, die Wilde 
und Zahme Nuth, der Mühlenbruch direkt an der Landesgrenze sowie einige Niersaltarme und Mühlentei-
che weisen zahlreiche geschützte Biotope auf und wurden als Naturschutzgebiete gesichert. Das Gebiet ist 
Teil des landesweit und international bedeutsamen Niersauenkorridors (Fortsetzung auf niederländischer 
Seite mit dem Naturreservat Zelderse Driessen). Der westliche Bereich ist als Teil eines überregionalen bzw. 
grenzüberschreitenden Wildtierkorridors von zentraler Bedeutung u.a. für das Rotwild. Die Niersniederung 
dient als Rast- und Überwinterungsplatz für Wasservögel, reich gegliederte Kulturlandschaftsausschnitte 
bieten Tierarten wie dem Steinkauz wertvolle Lebensräume.  

Das Schutzziel ist der Erhalt der grünlandgeprägten, teilweise reich strukturierten Niers- und Nuthgraben-
Niederung mit Altarmen, stehenden Kleingewässern, Feuchtgrünland, Röhrichten, Seggenriedern sowie 
renaturierten Abgrabungsgewässern u.a. als Brut-, Rast- und Überwinterungsplatz für Wiesen- und Wasser-
vögel und als Lebensraum für zahlreiche weitere, teilweise gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Am südli-
chen Gewässer befindet sich ein Bibervorkommen (Reproduktion). 
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Als Entwicklungsziel wird die Optimierung des Biotopkomplexes durch Wiederherstellung eines möglichst 
naturnahen Zustandes aller Fließ- und Stillgewässer und die Entwicklung extensiv genutzter (Feucht-) Grün-
landbereiche durch Wiedervernässung, Extensivierung der Grünlandnutzung und Umwandlung von Acker-
flächen in Grünland angegeben. 

9.2.2.6 Naturschutzgebiete /Landschaftsschutzgebiete 

Das Plangebiet grenzt im Norden an das Naturschutzgebiet „Mühlenbruch“an, liegt jedoch außerhalb des 
Schutzgebiets. Das Gebiet umfasst den nördlichen Uferbereich der Niers auf deutschem Gebiet. Das Schutz-
ziel ist der Erhalt und die Entwicklung des Lebensraumes für Tier- und Pflanzenarten des feuchten bis nas-
sen Grünlandes. Dieses Schutzziel darf durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 

Der Geltungsbereich des 88. FNP Änderung ist Teil des Landschaftsschutzgebietes Kendeldonken, Asperhei-
de, Hülmer Heide, Villersches Feld, Unteres Nierstal, Böntum. 

Der Kreis hat in seiner Stellungnahme vom 16.05.2012 unter der Voraussetzung, dass keine landesplaneri-
schen Bedenken erhoben würden, eine Änderung des Landschaftsplans in Aussicht gestellt. Am 10.10.2018 
hat eine nochmalige Abstimmung mit dem Kreis Kleve über das Vorgehen hinsichtlich des Landschafts-
schutzes stattgefunden, hierin wurde von der Unteren Naturschutzbehörde die beabsichtigte Änderung des 
Landschaftsplanes dahingehend konkretisiert, dass die in der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellten Sondergebiets- und privaten Grünflächen aus dem Landschaftsplan und Landschaftsschutz 
ausgegrenzt werden und die Flächen für Landwirtschaft, Wald und die Maßnahmenflächen weiterhin Be-
standteil des Landschaftsplanes und des Landschaftsschutzgebiets bleiben sollen. 

9.2.2.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Es ist kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG im Geltungsbereich betroffen. 

Die nächstgelegenen, geschützten Biotope liegen nordöstlich und südwestlich des Geltungsbereiches. Es 
handelt sich hierbei um Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (GB 4202-226, 1,5 ha, nordöstlich, nördlich 
der Niers, 2 Teilflächen im Südwesten (GB 4202-006, 1,3 ha).  

9.2.2.8 Schutzwürdige Biotope 

Der gesamte Planbereich ist  als Schutzwürdiges Biotop „Hammscher Busch und Niers bis zur Staatsgrenze'' 
(BK-4202-013) ausgewiesen. Das schutzwürdige Gebiet wird wie folgt beschrieben: 
Kennzeichnende Landschaftsformen des unteren Niederrheins. Niederungstal der Niers und das anschlie-
ßende, höher gelegene mischwaldbestockte Dünengelände. Niederung mit  begradigter Niers, umgeben 
von Wiesen und Weiden, teils feucht. Die Niersniederung dient als Brut-, Rast- und  Überwinterungsplatz 
für  Wasservögel, stehende Gewässer als Laichplatz für  Amphibien. Auf dem Dünengelände aus Flugdeck- 
und Dünensand stocken Laubwälder und  Nadelhölzer. Das Waldgelände wird militärisch genutzt und ist 
nicht zugänglich, Flächenanteile der Biotoptypen aus Luftbild geschätzt. Auf niederländischer Seite schließt 
sich das Naturreservat Staatsbosbeheer i. d. Zeldersee Driesen an. Biotoptypen nach Paragraph 62 LG im  
Gebiet: -CF, Röhrichtbestand. Als Schutzziel werden der Erhalt und die Optimierung eines Tieflandflusses 
angegeben. 

9.2.2.9 Geologisch schutzwürdige Objekte 

Im Geltungsbereich liegen 2 Teilflächen des geologisch schutzwürdigen Objektes GK-4202-011, Dünen süd-
lich Haus Hamm. Laut Objektbeschreibung handelt es sich um Reste eines größeren Dünengeländes, das 
durch Planier- und Baumaßnahmen zur Errichtung des ehemaligen Bundeswehrdepots im Winter 1966-67 
zu großen Teilen vernichtet wurde. Erhalten ist noch im Norden des Geländes ein schön ausgebildeter lang-
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oval gestreckter, nord-süd-verlaufender, etwa 4m hoher Dünenrücken, zum Teil mit einigen älteren Abgra-
bungsspuren. 

Der Dünenrücken ist mit alten Eichen und jüngeren Buchen bestanden. Als Unterwuchs treten Farne und 
Brombeergebüsch auf. Ein weiterer Dünenrücken liegt im Osten (südlich der Zufahrt). Er setzt sich außer-
halb des Militärgeländes fort. Die Dünen bestehen aus gelblichen Fein- bis Mittelsanden. Sie dürften wohl 
im Altholozän (im Anschluss an die Mäanderphase der Niers) durch Auswehung von Flusssanden entstan-
den sein. Typische Bodenarten der Dünen sind podsolige Braunerden. 

9.2.2.10 Besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 
und 45 Abs. 7  BNatSchG 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes inklusive der näheren Umgebung wurde eine Artenschutz-
rechtliche Prüfung durchgeführt. Gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen waren alle europäischen 
Vogelarten sowie alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL zu betrachten, soweit sie für das Untersuchungsge-
biet (UG) nachgewiesen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten waren.  

Gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen waren alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des 
Anhangs IV der FFH-RL zu betrachten, soweit sie für den Untersuchungsgebiet (UG) nachgewiesen oder mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten waren.  

Als Arten des Anhanges IV wurden im UG fünf Fledermausarten als Nahrungsgäste festgestellt. Eine Suche 
nach Quartieren (Winterquartier, Wochenstube, Zwischenquartier) war erfolglos. Außerdem wurde der 
Europäische Biber im UG nachgewiesen. Das Planvorhaben hat auf die festgestellten Säugetierarten keine 
negativen Auswirkungen und es sind auch keine Maßnahmen zum Schutz dieser Arten erforderlich. 

Dadurch kommt es hinsichtlich der Säugetiere durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Eine Kontrolle auf Reptilien, Amphibien und weitere Arten des Anhang IV der FFH-RL verlief negativ.  

Im Zuge der Brutvogelerfassungen wurden insgesamt 59 Brutvogelarten festgestellt, von denen für 14 als 
planungsrelevant eingestufte Arten artbezogene Revierkarten erstellt wurden. Auf Grundlage dieser Ergeb-
nisse wurde die Betroffenheit der einzelnen Arten analysiert. Das Planvorhaben hat auf die allermeisten der 
festgestellten Brutvogelarten keine negativen Auswirkungen. Lediglich beim Baumpieper und beim 
Schwarzkehlchen kommt es durch die Änderung der Flächennutzung vermutlich zum Verlust jeweils eines 
Revieres. Dies kann durch CEF-Maßnahmen kompensiert werden. 

Dadurch kommt es hinsichtlich der Brutvögel durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Für die Rastvogelerfassung wurden die Daten im Zeitraum September 2012 bis Mai 2013 bei monatlichen 
Zählungen erhoben. Dieser Zeitraum schließt den Herbst- und Frühjahrsdurchzug sowie die Überwinterung 
ein. Die Ergebnisse sind in der Artenschutzprüfung zusammengefasst. Insgesamt wurden 27 Rastvogelarten 
festgestellt, von denen 13 als planungsrelevant angesehen werden. Im Plangebiet wurden keine Ruhestät-
ten von planungsrelevanten Rastvogelarten festgestellt.  

Dadurch kommt es hinsichtlich der Rastvögel durch das Planvorhaben nicht zu einem Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

9.2.2.11 Trinkwasserschutzzone 

Das Plangebiet und seine Umgebung liegen nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
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9.2.2.12 Überschwemmungsgebiet 

Gemäß § 5 Abs. 4a BauGB werden im Flächennutzungsplan Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG nachrichtlich übernommen. Der geplante Änderungsbe-
reich des Flächennutzungsplanes liegt innerhalb eines solchen Risikogebietes und kann bei einem extremen 
Hochwasserereignis (HQ extrem) teilweise überschwemmt werden. Die Flächen der geplanten Sonderge-
biete SO 1, SO 3 und SO 4 ragen zudem teilweise in das nach § 76, Abs. 3 WHG vorläufig gesicherte festge-
setzte Überschwemmungsgebiet hinein. 

 
Durch den Vermerk des Überschwemmungsgebietes nach § 76 Abs. 3 WHG und die nachrichtliche Über-
nahme des Risikogebietes nach § 78b Abs. 1 WHG werden in der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
alle Gebiete berücksichtigt, in denen Hochwasserschäden vermieden bzw. minimiert werden sollen. 

Gemäß § 78 Abs. 1 und 8 WHG dürfen in festgesetzten und in vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten keine neuen Baugebiete in einem Verfahren nach Baugesetzbuch ausgewiesen werden. Auf den 
betroffenen Flächen ist die Bebauung aber bereits vorhanden und wurde -offenbar aus Geheimhaltungs-
gründen-  bisher nicht als Baugebiet im FNP dargestellt, bzw. die Sondergebiete wurden an den falschen 
Stellen dargestellt. Aufgrund dieser besonderen Vorgeschichte sind die zukünftig darzustellenden Sonder-
gebiete zumindest in den bereits bebauten Bereichen nicht als „neue Baugebiete“ im Sinne des LWG zu 
betrachten. Die im Überschwemmungsgebiet liegenden Bereiche des Plangebietes sind durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Schutzmauern) gegen Hochwasser zu sichern. Bei Planung, Errichtung und Betrieb der 
Schutzanlagen ist die DIN 19712 „Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern“ zu beachten. Es ist grund-
sätzlich nur die Nutzung der vorhandenen Bebauung erlaubt und es sind keine Erweiterung oder wesentli-
che Umgestaltung der baulichen Anlagen zulässig. Alle Nutzungen auf den von Überflutungen betroffenen 
Flächen sind hochwasserangepasst auszuführen und dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf den öko-
logischen Zustand und die Gewässergüte der Niers und der Maas haben. Die Lagerung und  Verwendung 
von wassergefährdenden Stoffen in diesen Bereichen muss unterbleiben. 

Die hiervon betroffenen westlichen Teilbereiche der Sondergebiete SO 1, SO 3 und SO 4 sind jedoch topo-
graphisch überformte bzw. höher als das Ursprungsgelände angefüllte Bereiche mit bereits vorhandenen 
Hallen und versiegelten Flächen, welche problemlos durch bauliche Vorkehrungen, wie z.B. Erdwälle oder 
Hochwasserschutzmauern vor Überschwemmungen geschützt werden können. 

Nach § 78 Abs. 5 WHG bedarf die Errichtung einer baulichen Anlage (z. B. Erdwall oder Hochwasserschutz-
mauern) im Überschwemmungsgebiet (ÜSG) einer Genehmigung und diese kann nur unter Einhaltung der 
wasserrechtlichen Bestimmungen (u.a. zeitgleicher Ausgleich von verloren gehendem Retentionsraum) 
erteilt werden. In Abstimmung mit dem Niersverband und der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve, 
soll der Ausgleich für den verloren gehenden Retentionsraum durch entsprechend dimensionierte Vertie-
fungen (Mulden) in den angrenzenden Wiesen entlang der Niers geschaffen werden. 

Zur naturnahen Entwicklung muss Gewässern genügend Raum zur Verfügung stehen. Hierfür sind jedoch 
entsprechend dimensionierte Entwicklungskorridore erforderlich. Daher erfolgte eine nachrichtliche Über-
nahme zur Freihaltung eines 10 m breiten Gewässerrandstreifens. 
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9.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

9.3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands 

9.3.1.1 Zustandsbewertung Schutzgut Mensch: 

a) Funktion 
Im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erfolgt der Schutz von Natur und Landschaft, um 
die Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig zu sichern. 

b) Bestandsbeschreibung 
Eine Erholungsnutzung der Flächen besteht nicht, da sie rundum eingezäunt und nicht öffentlich zugänglich 
sind. Das Gelände ist erst vor kurzem aufgegeben worden und umfasst neben den vorhandenen Gebäuden 
und befestigten Wegen und Platzflächen, Rasenflächen um die Hallen, teilweise mit Gehölzbeständen und 
in den randlichen Zonen Waldbereiche oder Grünland. 

c) Vorbelastung 
Eine nennenswerte Vorbelastung des Verfahrensgebietes und seiner Umgebung in Bezug auf das Schutzgut 
Mensch ist nicht festzustellen. 

d) Empfindlichkeit 
Das Gebiet hat bisher nur sehr geringen Wert für den Menschen. Die Waldbereiche stellen zwar ein Erho-
lungspotenzial dar, sind jedoch nicht durch Wege erschlossen. Ein Fußweg verläuft außerhalb des Zaunes 
an der östlichen Plangrenze als Wegeverbindung zwischen der Kapellenhofstraße im Osten und der bisheri-
gen Notzufahrt über die Anliegerstraße Klockscherweg im Süden. 

An schutzwürdigen Nutzungen in der Umgebung sind lediglich einige Hofstellen vorhanden. Die nächstgele-
gene Bebauung befindet sich ca. 200 m von der Plangebietsgrenze entfernt. 

9.3.1.2 Zustandsbewertung Schutzgüter Pflanzen, Tiere und Landschaft: 

a) Funktion 
Tiere und Pflanzen sind ein zentraler Bestandteil des Naturhaushaltes. Als Elemente der natürlichen Stoff-
kreisläufe, als prägende Bestandteile der Landschaft, als Bewahrer der genetischen Vielfalt und als wichti-
ger Einflussfaktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser und Boden, 
klimatischer Einfluss der Vegetation, Nahrungsgrundlage für den Menschen) sind Tiere und Pflanzen in ihrer 
natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt zu schützen. 

b) Bestandsbeschreibung 
Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist, durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Grünflächen im Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf 
denen teilweise Gehölzgruppen stehen. Zu den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin 
befinden sich größere Waldflächen, die größtenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und 
Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich liegt ein von Gehölzen umgebener Löschteich. Östlich 
außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem Kasernentor 
eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundes-
wehrgerätedepots liegenden ca. 10,4 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland landwirt-
schaftlich genutzt. 

Durch die geplante zivile Nachnutzung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots könnte es zu einer Beein-
trächtigung der Tier- und Pflanzenwelt kommen, wodurch Verstöße gegen § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ein-
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treten könnten. Deshalb wurde das Planungsbüro STERNA aus Kranenburg mit einer Artenschutzprüfung 
(ASP) beauftragt, um festzustellen, ob durch den geplanten Eingriff Verstöße gegen den Artenschutz gemäß 
der Rechtslage nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eintreten können.  

bb) Ergebnis der Artenschutzprüfung 
Im Untersuchungsgebiet wurden keine Arten gefunden, die eine Umnutzung des ehemaligen Depots aus-
schließen. Das Auftreten einiger Arten erfordert jedoch den langfristigen Schutz wertvoller Bereiche.  

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Waldbereiche (insbesondere die totholzreichem Altbestände) sind dauerhaft zu sichern und der Tot-
holzanteil ist zu fördern, um die Fortpflanzungsstätten von Baumpieper, Kleinspecht, Mäusebussard, Pirol, 
Turteltaube und Waldkauz zu erhalten. 

Für die Freiräume zwischen den Hallen ist ein verträgliches Nutzungskonzept zu entwickeln, dass den Le-
bensraum für Heidelerche, Baumpieper und Gartenrotschwanz erhält. Auf diesen Flächen sind Magerrasen 
zu erhalten (ggf. mit Beweidung) und Nistbereiche zu schützen.  

Sanierungsarbeiten an Gebäuden sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen, also im Zeitraum vom 1. Sep-
tember bis zum 28. Februar. Ansonsten muss zuvor durch eine fachkundige Person eine Überprüfung vor-
genommen werden, dass in dem entsprechenden Bauwerk keine Gebäudebrüter vorhanden sind. Die Aus-
wirkung dieser Sanierungsarbeiten auf möglicherweise vorhandene Gebäudebrüter lässt sich durch das 
Anbringen von Nisthilfen und deren anschließender Wartung kompensieren. 

CEF-Maßnahmen 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind folgende CEF-Maßnahmen notwendig: 

Vorgezogene CEF-Maßnahme für ein Baumpieperrevier  

Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird im westlichen Plangebiet gemäß der artenschutzrechtli-
chen Prüfung eine CEF Maßnahme für ein Baumpieperrevier festgesetzt. Zur Schaffung des Baumpieperre-
viers ist der Waldbereich soweit auszulichten, dass Flächen mit Magerrasen hergestellt werden können. Die 
totholzreichen Altbestände sind dauerhaft zu sichern, der Totholzanteil ist zu fördern und die Flächen mit 
Magerrasen sind dauerhaft durch extensive Mahd zu erhalten. 

Vorgezogene CEF-Maßnahme für ein Schwarzkehlchenrevie) 

Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird im Plangebiet gemäß der artenschutzrechtlichen Prüfung 
eine CEF Maßnahme für ein Schwarzkehlchenrevier festgesetzt. Die extensive Nutzung der Nierswiesen 
sichert die Habitatqualität des westlichen Schwarzkehlchenreviers im NSG Mühlenbruch.  
Ein Revier wird vermutlich durch die Änderung der Flächennutzung wegfallen. Hierfür wird in der Niersaue 
östlich des Plangebietes eine Grünlandfläche extensiviert und durch Reaktivierung von Gräben sowie deren 
Auszäunung für die Besiedlung durch Schwarzkehlchen aufgewertet. 

Erforderliches Monitoring und Risikomanagement 

Das Nutzungskonzept für die Freiräume zwischen den Hallen ist durch ein populationsbezogenes Monito-
ring für Heidelerche, Baumpieper und Gartenrotschwanz zu überprüfen. Für die Umsetzung der CEF-
Maßnahmen ist lediglich ein maßnahmenbezogenes Monitoring erforderlich. 

Fazit 

Bei Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen und der vorgezogenen CEF-Maßnahmen sind keine negati-
ven Auswirkungen auf lokale Populationen von Brutvogelarten zu erwarten Dies wird durch ein Monitoring 
der Brutbestände überprüft. Weiterhin gibt es keine Hinweise darauf, dass von der geplanten Baumaßnah-
me lokale Populationen anderer Arten negativ betroffen sein könnten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 
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5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Planung 
für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. Außerdem ist nicht erkennbar, dass sich durch 
das Planvorhaben für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG ergibt. Damit stehen dem Planvorhaben keine artenschutzrechtlichen Bedenken entgegen. 

c) Vorbelastung 
Flora und Fauna im Verfahrensgebiet sind in Form des dauerhaften Entzugs der versiegelten Flächen als 
Lebensraum vorbelastet. 

d) Empfindlichkeit 
Arten und Biotope sind empfindlich gegenüber Flächeninanspruchnahme und der damit verbundenen Zer-
störung von Lebens- und Nahrungsräumen bzw. allgemein gegenüber Beeinträchtigungen durch menschli-
che Nutzung, die auch in Form von Lärm- und Schadstoffimmissionen, Zerschneidung oder sonstigen Ver-
änderungen von Lebensräumen und Biotopen erfolgen kann. 

9.3.1.3 Zustandsbewertung Schutzgut Boden: 

a) Funktion 
Die Funktion des Bodens für den Naturhaushalt ist auf vielfältige Weise mit den übrigen Schutzgütern ver-
knüpft. Er dient u. a. als Lebensraum für Bodenorganismen, Standort und Wurzelraum für Pflanzen, Stand-
ort für menschliche Nutzungen (Gebäude, Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft), Wasserspeicher und 
Schadstofffilter. 

b) Bestandsbeschreibung 
Genaue Angaben über Bodenarten und -eigenschaften im Verfahrensgebiet können nach derzeitigem 
Kenntnisstand nur aus der Bodenkarte entnommen werden. Danach handelt sich ohne anthropogene Ver-
änderung um sandige Braunerden, die teilweise als Braunerde-Gley ausgebildet sind. Der Boden entlang 
der Niers ist als toniger Anmoorgley ausgewiesen, der wegen seines Biotopentwicklungspotenzials für sel-
tene Tiere und Pflanzen zu den besonders schützwürdigen Böden zählt. 

c) Vorbelastung 
Ein größerer Teil der Böden des Betrachtungsraums sind, wie bereits dargestellt, durch Flächenversiegelung 
und Bebauung bzw. Befestigung und Verdichtung belastet. Durch die Eingriffe im Rahmen der Erstellung 
des militärischen Geländes ist ein Großteil der oberen Bodenschichten des Verfahrensgebietes umgeformt 
und gestört. 

Es liegt eine Gefährdungsabschätzung bezüglich etwaiger aus der vormaligen Nutzung resultierenden Bo-
denverunreinigungen vor. (Aquatechnik, Gesellschaft für Hydrogeologie und Umweltschutz mbH, 
06.08.2012). Danach bestehen keine relevanten Belastungen. Nach Aussage des Gutachtens, das Bestand-
teil der Begründung nebst Umweltbericht wird, haben die „durchgeführten Bodenuntersuchungen keine 
Kontaminationen des Bodens oder der Bodenluft in den ausgewiesenen 14 Kontaminationsverdachtsflä-
chen aufgezeigt“, es besteht daher kein Kontaminationsverdacht. 

d) Empfindlichkeit 
Generell ist Boden empfindlich gegenüber Eingriffen und Veränderungen der Schichtenfolge und anderen 
mechanischen Einwirkungen (z. B. Verdichtung). Insbesondere im Rahmen von Baumaßnahmen wird die 
Bodenstruktur durch Flächenversiegelung, Verdichtung, Abtragungen und Aufschüttungen negativ verän-
dert. Eine Belastung erfolgt auch durch den Eintrag von Schadstoffen, die erstens die Bodenfunktionen 
negativ beeinflussen können und zweitens auch andere Schutzgüter belasten können, insbesondere durch 
Auswaschung in das Grundwasser. 
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9.3.1.4 Zustandsbewertung Schutzgut Wasser: 

a) Funktion 
Das Element Wasser ist die Grundlage für jedes organische Leben. Vom Wasserangebot ist die Vegetation 
und, direkt oder indirekt, auch die Fauna in einem Gebiet abhängig. Ebenso wird das Kleinklima durch den 
lokalen Wasserhaushalt beeinflusst. Für den Menschen ist der natürliche Wasserhaushalt v. a. als Trinkwas-
serreservoir zu schützen. Darüber hinaus ist als Abwehr vor der zerstörerischen Kraft des Wassers der 
Hochwasserschutz zu beachten. 

b) Bestandsbeschreibung 
Im Betrachtungsraum ist ein Oberflächengewässer in Form eines Löschteiches vorhanden. Direkt westlich 
und nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich die Niers als Fließgewässer. Nördlich der Niers 
sind die Grünlandflächen als NSG ausgewiesen. 

Der Grundwasserflurabstand wurde im Zuge von Sondierarbeiten im Frühjahr 2012 je nach Höhenlage und 
Entfernung zur Niers zwischen 2,9 m und 4,4 m unter Geländeoberkante als Klopfnässe I Nässe angetroffen. 
Lediglich in der Niers Niederung steht Grundwasser bereits ab 2,0 m u GOK an. 

Das bisher auf den schon versiegelten Flächen im Verfahrensgebiet anfallende Niederschlagswasser wird 
durch ein bestehendes System gesammelt in die Niers eingeleitet. 

c) Vorbelastung 
Der Versiegelungsgrad des Geländes im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ergibt derzeit bereits eine 
Vorbelastung in Bezug auf die Grundwasserneubildung. 

d) Empfindlichkeit 
Die Grundwasserschutzfunktion steht in engem Zusammenhang mit der Filter- und Pufferfunktion der Bö-
den. Eingriffe können sich dem gemäß v. a. aus einer verringerten Grundwasserneubildung sowie aus dem 
Eintrag von Schadstoffen ergeben. 

9.3.1.5 Zustandsbewertung Schutzgüter Klima und Luft: 

a) Funktion 
Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage insbesondere für die Vegetationsentwicklung. Darüber hin-
aus ist das Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Wasserhaushalt und die Grund-
wasserneubildung verantwortlich. Luft wiederum ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. 
Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen als Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein 
ausgewogenes Klima und eine regelmäßige Frischluftzufuhr sind Grundlage für gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse. 

b) Bestandsbeschreibung 
Die versiegelten, meist unbeschatteten, befestigten und bebauten Flächen im ehemaligen Bundeswehrge-
rätedepot heizen sich tagsüber, insbesondere im Sommer stark auf und strahlen die aufgenommene Ener-
gie, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden wieder ab, so dass diese Flächen eine negative Wirkung 
auf das örtliche Kleinklima haben, da sie die Frischluftentstehung verhindern. Die unbefestigten Flächen 
des Plangebietes insbesondere die Grünlandflächen an der Niers und die Waldbereiche wirken grundsätz-
lich als Kaltluftentstehungsgebiete. 

c) Vorbelastung 
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Aufgrund des Versiegelungsgrades i m  ehemaligen Bundeswehrgerätedepot, ist der Betrachtungsraum 
als vorbelastet in Bezug auf die Klimafunktion anzusehen. 

d) Empfindlichkeit 
Die klimatischen Funktionen der Freiflächen stehen in engem Zusammenhang mit dem Vegetationsbe-
stand. Bei Verlust der Vegetation gehen auch die kleinklimatischen Wirkungen weitgehend verloren. Eine 
zusätzliche negative klimatische Wirkung erfolgt bei zusätzlicher Bebauung bzw. Versiegelung der Flächen, 
da versiegelte Flächen sich schneller erwärmen und eine ungünstigere Strahlungsbilanz besitzen. 

9.3.1.6 Zustandsbewertung Schutzgut Landschaft 

a) Funktion 
Das Landschaftsbild hat in erster Linie ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die Komposition 
verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Neben der Be-
wahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch für den Erholungswert 
der Landschaft eine große Rolle. 

b) Bestandsbeschreibung 
Das Landschafts- bzw. Ortsbild des Verfahrensgebietes ist geprägt durch die militärischen Anlagen und die 
dazwischen liegenden Offenlandflächen. Eine Erholungsfunktion besteht grundsätzlich nicht, da es sich um 
ein Privatgelände handelt, das öffentlich nicht zugänglich ist.  

Das teilweise bebaute Gelände ist durch Waldbereiche größtenteils von der freien Landschaft abgeschirmt 
und kaum einsehbar. 

c) Vorbelastung 
Das Landschaftsbild innerhalb des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots kann durch die menschliche 
Überformung insgesamt als gestört angesehen werden. 

d) Empfindlichkeit 
Das Landschaftsbild und die Erholung als Naturpotenzial sind empfindlich gegenüber einer Veränderung 
der Landschaft, insbesondere in Form von Bebauung und „landschaftsfremden“ Nutzungen. Dadurch wird 
auch die Erholungsnutzung für den Menschen, die durch den Eindruck der „freien Landschaft“ entsteht, 
beeinträchtigt. Neben dem Hinzufügen von störenden Elementen kann das Landschaftsbild auch durch das 
Entfernen oder Überlagern von typischen und prägenden Elementen beeinträchtigt werden. 

9.3.1.7 Zustandsbewertung Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: 

a) Funktion 
Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Funktion aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials sowie 
ihrer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung. 

b) Bestandsbeschreibung 
Im Geltungsbereich liegen 2 Teilflächen des geologisch schutzwürdigen Objektes GK-4202-011, Dünen süd-
lich Haus Hamm. Laut Objektbeschreibung handelt es sich um Reste eines größeren Dünengeländes, das 
durch Planier- und Baumaßnahmen zur Errichtung des ehemaligen Bundeswehrdepots im Winter 1966-67 
zu großen Teilen vernichtet wurde. Erhalten ist noch im Norden des Geländes ein schön ausgebildeter lang-
oval gestreckter, nord-süd-verlaufender, etwa 4m hoher Dünenrücken, zum Teil mit einigen älteren Abgra-
bungsspuren. 

Der Dünenrücken ist mit alten Eichen und jüngeren Buchen bestanden. Als Unterwuchs treten Farne und 
Brombeergebüsch auf. Ein weiterer Dünenrücken liegt im Osten (südlich der Zufahrt). Er setzt sich außer-
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halb des Militärgeländes fort. Die Dünen bestehen aus gelblichen Fein- bis Mittelsanden. Sie dürften wohl 
im Altholozän (im Anschluss an die Mäanderphase der Niers) durch Auswehung von Flusssanden entstan-
den sein. Typische Bodenarten der Dünen sind podsolige Braunerden. 

Die im Plangebiet vorhandenen und bekannten Denkmale, Bodendenkmale und archäologischen Fundstel-
len sind von der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes insofern nicht betroffen, da sie nach wie 
vor innerhalb der ausgewiesenen Land- und Forstwirtschaftsflächen, Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
oder im ehemaligen Depotgelände entweder innerhalb von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, oder innerhalb geschützter Waldflächen liegen. 

c) Vorbelastung 

Das geologisch schutzwürdige Objekt GK-4202-011 ist durch die Planier- und Baumaßnahmen zur Errich-
tung des ehemaligen Bundeswehrdepots im Winter 1966-67 zu großen Teilen vernichtet worden. 

d) Empfindlichkeit 
Neben direkten Beeinträchtigungen wie Beschädigung oder Beseitigung sind Kultur- und Sachgüter auch 
durch indirekt z. B. durch wertmindernde Nutzungen auf Nachbargrundstücken betroffen. Durch die Zer-
störung im Rahmen der Planier- und Baumaßnahmen im Winter 1966-67 weisen die Restflächen eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber einer weiteren Flächeninanspruchnahme auf. 

9.3.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern: 

Zwischen allen Schutzgütern bestehen vielfältige Wechselbeziehungen als Wirkungs- zusammenhänge 
oder -abhängigkeiten. Wird ein Schutzgut direkt beeinflusst, wirkt sich das meist indirekt auch auf an-
dere Schutzgüter aus. Um nur einige Beispiele zu nennen, verändert die Beseitigung von Vegetation das 
Kleinklima und vernichtet Lebensraum für Tiere, Eingriffe in den Boden vermindern dessen Schutzfunktion 
für den Wasserhaushalt, ein veränderter Wasserhaushalt wirkt sich u. U. auf die Vegetationszusammenset-
zung aus usw. Diese Wechselbeziehungen sind nicht nur bei der Betrachtung von Eingriffen in den Natur-
haushalt wichtig, sondern müssen auch bei der Wahl geeigneter Ausgleichsmaßnahmen beachtet wer-
den. 

Abgesehen von den dargestellten Beziehungen bestehen keine speziellen Wechselwirkungen, die über das 
hinausgehen, was in den Beschreibungen zu den einzelnen Schutzgütern enthalten ist. 

9.3.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands 

9.3.2.1 Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Durchführung der vorgesehenen Planung kann zu Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, 
Boden, Wasser, Klima, Tiere und Pflanzen führen. 

Durch das Vorhaben entstehen Konflikte gegenüber dem vorhandenen Zustand durch Inanspruchnahme 
von zusätzlichen Flächen (Biotope) für die Versiegelung in den Sondergebieten SO1 und SO3. Ferner sind 
Beeinträchtigungen durch Emissionen infolge von Lager- und Aufbereitungsstätten (Aufbereitung von Re-
cyclingmaterial und Grünabfälle für Heizkraftwerk (SO1 und SO3) und durch Tierhaltung und Kompostauf-
bereitung (SO4) nicht auszuschließen. Betroffen können dabei benachbarte Biotope (Wald-, Brachflächen), 
sensible Biotope außerhalb des Geltungsbereiches und Wohnbereiche der umliegenden Siedlungen sein. 

Die geforderte Maßnahme zur Eingrünung im Westen des Geltungsbereiches steht zudem in Konflikt mit 
höherwertigen Biotopen (Magerrasenstrukturen) 

a) Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
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Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird durch die Planung dann negativ verändert werden, wenn gegen-
über der ursprünglichen Nutzung zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden. Dazu zählen vor al-
lem die höherwertigen Waldbereiche, welche jedoch als Wald ausgewiesen und nicht in Anspruch genom-
men werden.  

Im SO 3 ist die große zentrale ehemalige Panzerabstellfläche zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung 
von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftlichen Produkten mit einer wasserundurchlässigen 
Decke zu versehen. Diese Fläche wird über die bereits versiegelten Flächen hinaus zusätzlich befestigt. Es 
wird auf Ebene des Flächennutzungsplanes davon ausgegangen, dass diese gehölzlosen Flächen bzw. teil-
weise vegetationslosen ehemaligen Fahrzeugaufstellflächen, keine höherwertigen Biotope darstellen und 
die Inanspruchnahme dieser Flächen im Rahmen der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan ausgleichbar ist. 

Die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes sieht auch die Möglichkeit emittierender Anlagen oder Nut-
zungen vor, die durch Schadstoffimmissionen Auswirkungen auf die benachbarten Biotope (z.B. Wald, Ma-
gerrasen, Nassweide) oder die weiter entfernt liegenden sensiblen Bereiche westlich des Geltungsbereiches 
auf niederländischen Gebiet (Sonderkulturen, Natura 2000-Gebiet Zeldersche Driessen) aufweisen können. 
Die Nähe zu den sensiblen Biotopen limitiert auch die Größenordnung der emittierenden Nutzungen. Für 
sämtliche emittierende Nutzungen muss in den Baugenehmigungsverfahren ggf. durch entsprechende 
Minderungsmaßnahmen wie z.B. Filter, Einhausung etc. der Nachweis im Hinblick auf die N-Deposition in 
sensiblen Biotopen erbracht werden. Auf niederländischem Gebiet befindet sich ein Betrieb mit Sonderkul-
turen in ca. 200 m Entfernung. Das Natura 2000-Gebiet Zeldersche Driessen liegt in ca. 600 m Entfernung 
südwestlich des Geltungsbereiches. In den Genehmigungsverfahren zu den einzelnen emittierenden Nut-
zungen müssen auch diese Bereiche im Rahmen einer Immissionsprognose miteinbezogen werden. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass bei einer vorherrschenden Windrichtung aus Südwesten und durch 
die Limitierung der Schadstoffdeposition in den benachbarten sensiblen Biotopen im Geltungsbereich keine 
erhebliche Auswirkungen auf die sensiblen Bereiche auf niederländischen Gebiet auftreten. 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein umfassendes Gutachten für den Artenschutz erstellt, das um-
fangreiche Maßnahmen für den Artenschutz vorsieht und damit die Machbarkeit der Bauleitplanung im 
Sinne des Artenschutzes dokumentiert.  

aa) Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Arten gefunden, die eine Umnutzung des ehemaligen Depots aus-
schließen. Das Auftreten einiger Arten erfordert jedoch den langfristigen Schutz wertvoller Bereiche.  

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Waldbereiche -insbesondere die totholzreichem Altbestände- sind dauerhaft zu sichern und der Tot-
holzanteil ist zu fördern, um die Fortpflanzungsstätten von Baumpieper, Kleinspecht, Mäusebussard, Pirol, 
Turteltaube und Waldkauz zu erhalten. 

Für die Freiräume zwischen den Hallen ist ein verträgliches Nutzungskonzept zu entwickeln, dass den Le-
bensraum für Heidelerche, Baumpieper und Gartenrotschwanz erhält. Auf diesen Flächen sind Magerrasen 
zu erhalten (ggf. mit Beweidung) und Nistbereiche zu schützen.  

Sanierungsarbeiten an Gebäuden sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen, also im Zeitraum vom 1. Sep-
tember bis zum 28. Februar. Ansonsten muss zuvor durch eine fachkundige Person eine Überprüfung vor-
genommen werden, dass in dem entsprechenden Bauwerk keine Gebäudebrüter vorhanden sind. Die Aus-
wirkung dieser Sanierungsarbeiten auf möglicherweise vorhandene Gebäudebrüter lässt sich durch das 
Anbringen von Nisthilfen und deren anschließender Wartung kompensieren. 

CEF-Maßnahmen 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind folgende CEF-Maßnahmen notwendig.  
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Vorgezogene CEF-Maßnahme für ein Baumpieperrevier  
Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird im westlichen Plangebiet gemäß der artenschutzrechtli-
chen Prüfung eine CEF Maßnahme für ein Baumpieperrevier festgesetzt. Zur Schaffung des Baumpieperre-
viers ist der Waldbereich soweit auszulichten, dass Flächen mit Magerrasen hergestellt werden können. Die 
totholzreichen Altbestände sind dauerhaft zu sichern, der Totholzanteil ist zu fördern und die Flächen mit 
Magerrasen sind dauerhaft durch extensive Mahd zu erhalten. 

Vorgezogene CEF-Maßnahme für ein Schwarzkehlchenrevier 

Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird im Plangebiet gemäß der artenschutzrechtlichen Prüfung 
eine CEF Maßnahme für ein Schwarzkehlchenrevier festgesetzt. Hierfür wird in der Niersaue eine Grünland-
fläche extensiviert und durch Reaktivierung von Gräben sowie deren Auszäunung für die Besiedlung durch 
Schwarzkehlchen aufgewertet. 
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Erforderliches Monitoring und Risikomanagement 

Das Nutzungskonzept für die Freiräume zwischen den Hallen ist durch ein populationsbezogenes Monito-
ring für Heidelerche, Baumpieper und Gartenrotschwanz zu überprüfen. Für die Umsetzung der CEF-
Maßnahmen ist lediglich ein maßnahmenbezogenes Monitoring erforderlich. 

Fazit 

Bei Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen und der vorgezogenen CEF-Maßnahmen sind keine negati-
ven Auswirkungen auf lokale Populationen von Brutvogelarten zu erwarten Dies wird durch ein Monitoring 
der Brutbestände überprüft. Weiterhin gibt es keine Hinweise darauf, dass von der geplanten Baumaßnah-
me lokale Populationen anderer Arten negativ betroffen sein könnten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 
5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Planung 
für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. Außerdem ist nicht erkennbar, dass sich durch 
das Planvorhaben für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG ergibt. Damit stehen dem Planvorhaben keine artenschutzrechtlichen Bedenken entgegen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind ausreichende Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz 
durch Festsetzungen zu sichern. Emittierende Nutzungen werden allein schon durch die Grenzwerte der 
TA-Luft im Hinblick auf benachbarte, sensible Biotope limitiert, sodass es nicht zu großen industrieartigen 
Nutzungen führen kann. Die grundlegende Umsetzung der Bauleitplanung ist gegeben.  
Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen unter der Berücksichtigung der auf-
geführten Maßnahmen und unter Einhaltung der Bestimmungen der TA-Luft im Rahmen der Einzelgeneh-
migungsverfahren von mittlerer Erheblichkeit. 

b) Auswirkungen auf den Menschen 

Das Schutzgut Mensch könnte durch das Vorhaben aufgrund von Lärm- und Geruchsimmissionen, sowie 
Schadstoffausträgen negativ beeinträchtigt werden. Die Erheblichkeit des Eingriffs sowie mögliche Aus-
gleichs- und Verminderungsmaßnahmen werden im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans konkre-
tisiert. 

Lärm 

Lärmimmissionen auf die Wohnbereiche auf niederländischem Gebiet im Westen und auf die Einzelwohn-
lagen an der Kapellenhofstraße im Osten sowie im Süden an der Straße Klockscher Weg, können durch den 
Fahrzeugverkehr (An- und Abfahrten) sowie durch den Einsatz von Sortier- und Brechanlagen im Rahmen 
der Baustoffaufbereitung im Sondergebiet SO 3 entstehen. 

Da an der Zufahrt „Kapellenhofstraße“ zwar mehrere Hofanlagen liegen, ansonsten aber in direkter Nähe 
keine lärmempfindlichen Nutzungen vorhanden sind, kann man hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrs-
lärms davon ausgehen, dass die Immissionswerte der 16. BImSchV an den angrenzenden Immissionsorten 
unterschritten werden und somit gemäß Nr. 7.4 Abs. 2 der TA Lärm [2] keine organisatorischen Maßnah-
men zur Verminderung des Verkehrslärms notwendig sind. Da der Zugang zum Geltungsbereich in erster 
Linie westlich des Geltungsbereiches über die Kapellenhofstraße erfolgt, kann eine erhöhte Lärmbelastung 
durch Fahrzeugverkehr im Bereich der Wohnbebauung auf niederländischem Gebiet im Osten ausgeschlos-
sen werden. 

Zum Nachweis der Verträglichkeit bestimmter geplanter Anlagen / Betriebe in den Sondergebieten mit den 
Anforderungen des Immissionsschutzes, ist im Rahmen der Bauanträge ein schalltechnisches Gutachten zu 
erstellen und darzulegen, dass ein immissionsschutzrechtlich unbedenklicher Anlagenbetrieb möglich ist. 
Dabei sind die Wohnbereiche auf dem niederländischen Gebiet mit zu berücksichtigen. 

Der Abstandserlass NRW weist in der Abstandsliste 2007 für Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren 
von natürlichem oder künstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies die Ab-
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standsklasse V aus. Danach ist ein Abstand von 300 m zur Wohnbebauung einzuhalten. Die nächstgelege-
nen Wohnbereiche liegen auf niederländischen Gebiet in einem Abstand von 375 m bzw. 495 m zu den 
vorgesehenen Bereichen im Sondergebiet SO3. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die erforderli-
chen Abstände im Rahmen des Lärmschutzes eingehalten werden.  

Die Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm [2] ist jedoch in den Genehmigungsverfahren der Teilvorhaben 
im Einzelverfahren nachzuweisen. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind "die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse" zu berücksichtigen. Gewerbliche Aufenthaltsräume oder auch Schlafräume in Gebäuden innerhalb 
des Sondergebietes besitzen im Vergleich zu Aufenthalts- und Schlafräumen in Gebäuden innerhalb eines 
Wohngebietes ein deutlich geringeres Schutzbedürfnis. Bei der Geräuschkontingentierung können Wohn-
gebäude (Betriebsleiterwohnungen) innerhalb des Plangebiets nicht berücksichtigt werden. 

Im Sondergebiet SO 2 sind Betriebsleiterwohnungen und Büroräume zulässig. Der Abstandserlass NRW 
weist in der Abstandsliste 2007 für Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder 
künstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies die Abstandsklasse V aus. Danach 
ist ein Abstand von 300 m zur Wohnbebauung einzuhalten. Die vorgesehenen Betriebsleiterwohnungen 
und Büroräume in Sondergebiet SO 2 liegen in einem Abstand von ca. 200 m bzw. 280 m zu den vorgesehe-
nen Bereichen im Sondergebiet SO3. Daher ist in nachgelagerten Genehmigungsverfahren der Nachweis zu 
führen, dass beim Auftreten von Außengeräuschen durch entsprechende bauliche und technische Maß-
nahmen sichergestellt wird, dass in den Schlafräumen keine gesundheitsschädlichen Innenraumpegel auf-
treten können. 
Unter der Berücksichtigung, dass die Richtwerte der TA Lärm [2] bei Einsatz von genehmigungspflichtigen 
Anlagen (z.B. Brech- und Sortieranlagen) eingehalten werden sind die Auswirkungen durch Lärmemissio-
nen auf das Schutzgut Mensch als gering einzustufen. 

Geruch 

Geruchsemissionen entstehen vor allem durch Verbrennungsanlagen, durch die Lagerung und Aufbereitung 
von Betriebsreststoffen und durch die Tierhaltung. 

Das vorhandene Heizkraftwerk hat eine Leistung von 2 x 2500 KW. Es diente zur Wärmeversorgung der 
ehemaligen militärischen Anlage. Diese Funktion soll erhalten bleiben, wobei die Auslastung geringer aus-
fallen wird, da der Anteil der zu beheizenden Gebäude wegen des niedrigeren Personalstandes im Gel-
tungsbereich geringer sein wird. Die mögliche Umstellung von einer ölbetriebenen Heizung zu einem Bio-
masseheizkraftwerk entspricht der Konzeption des Sondergebietes und ist als Substitution von fossilen 
Brennstoffen gedacht. Der Abstandserlass NRW weist in der Abstandsliste 2007 für Kraftwerke, Heizkraft-
werke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswär-
meleistung 50 MW bis 150 MW beträgt, auch Biomassekraftwerke die Abstandsklasse IV aus. Danach ist ein 
Abstand von 500 m zur Wohnbebauung einzuhalten. Die nächstgelegenen Wohnbereiche liegen auf nieder-
ländischen Gebiet in einem Abstand von 375 m bzw. 495 m zu den vorgesehenen Bereichen im Sonderge-
biet SO1. Da die Leistung des vorhandenen Heizkraftwerkes mit 2 x 2500 KW wesentlich geringer ausfällt als 
50 MW, kann davon ausgegangen werden, dass die erforderlichen Abstände eingehalten werden. 
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Im Sondergebiet SO 2 sind Betriebsleiterwohnungen und Büroräume zulässig. Betriebsleiterwohnungen 
unterliegen im Regelfall dem Selbstschutz. Die vorgesehenen Betriebsleiterwohnungen und Büroräume in 
Sondergebiet SO 2 liegen in einem Abstand von ca. 230 m bzw. 320 m zu dem Heizkraftwerk im Sonderge-
biet SO 1. Daher ist in nachgelagerten Genehmigungsverfahren der Nachweis zu führen, dass durch ent-
sprechende bauliche und technische Maßnahmen sichergestellt wird, dass keine schädlichen Immissionen 
in den Wohn- und Bürogebäuden im SO 2 auftreten können. 

Der Abstandserlass NRW weist in seiner Abstandsliste in gleicherweise für Kompostieranlagen in einer Grö-
ßenordnung von 3000 t/a die Abstandsklassen IV für offene Anlagen (500 m Mindestabstand zur Wohnbe-
bauung) und die Abstandsklasse V für geschlossene Anlagen (300 m Mindestabstand zur Wohnbebauung) 
aus. Die in SO4 möglichen Anlagen zur Kompostierung werden die angegebenen Tonnagen kaum erreichen, 
da es sich wegen der Ausrichtung als biologische Landwirtschaft in erster Linie um innerbetriebliche Kreis-
laufwirtschaft handelt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die erforderlichen Mindestabstände 
eingehalten werden. 

Die Geruchsemissionen aus der Tierhaltung können anhand der TA-Luft durch die Anzahl der Großviehein-
heiten (GVE) eingeschätzt werden. Der gegenwärtige Planungstand sieht die Haltung von 14.000 Hennen 
vor. Das entspricht ca. 50 GVE, die einen Mindestabstand nach dem Abstandsdiagramm der TA-Luft von 
180 m zur Wohnbebauung erfordern. In diesem Radius befindet sich keine Wohnbebauung auf deutschem 
oder niederländischem Gebiet. Umgekehrt wäre bei einem Mindestabstand zur Wohnbebauung von 300 m, 
die Haltung von ca. 75.000 Hennen möglich. Diese Größenordnung ist wegen der Ausrichtung als biologi-
sche Landwirtschaft nicht erwünscht. Auf der anderen Seite ist die Haltung durch die vorgegeben Gebäude 
auch begrenzt. Der limitierende Faktor für die Anzahl der Hennen ist dabei die resultierende N-Deposition 
auf empfindliche Biotope oder Sonderkulturen (Wald, Magerrasen in der näheren Umgebung und N-
empfindliche Kulturen und Natura 2000-Gebiete (Zeldersche Driessen auf niederländischem Gebiet). 

Im Sondergebiet SO 2 sind Betriebsleiterwohnungen und Büroräume zulässig. Betriebsleiterwohnungen 
unterliegen im Regelfall dem Selbstschutz. Die vorgesehenen Betriebsleiterwohnungen und Büroräume in 
Sondergebiet SO 2 liegen in einem Abstand von ca. 500 m zum Sondergebiet SO 4. 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Tierhaltung nur im vergleichsweise niedrigen Rahmen 
möglich ist und die davon ausgehenden Auswirkungen durch Geruchsemissionen auf die nächstliegende 
Wohnbebauung sowie auf die Wohn- und Büroräume in SO 2 gering ausfallen. 

Zum Nachweis der Verträglichkeit bestimmter geplanter Anlagen / Betriebe / Stallungen in den Sonderge-
bieten mit den Anforderungen des Immissionsschutzes, sind jedoch im Rahmen der Bauanträge Geruchs-
gutachten zu erstellen und darzulegen, dass ein immissionsschutzrechtlich unbedenklicher Anlagenbetrieb 
möglich ist. 

Insgesamt sind Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, unter Berücksichtigung der Einhaltung erforder-
licher Grenzwerte in Genehmigungsverfahren, damit nur von geringer Erheblichkeit. 

c) Weitere Auswirkungen 

Die übrigen Auswirkungen bei Durchführung der Planung sind nicht als erheblich anzusehen. Der Eingriff 
kann dadurch vermindert werden, dass sich die Flächeninanspruchnahme im ehemaligen Bundeswehrgerä-
tedepot ausschließlich auf Flächen beschränkt, die für den Betrieb der Anlagen zwingend notwendig sind. 
Die nicht benötigten Flächen bleiben als Grünflächen erhalten bzw. können durch Entwicklungsmaßnah-
men gesichert und, um die Biotopfunktionen zu erhalten, aufgewertet werden (z.B. Durchforstung, Exten-
sivbeweidung durch Rinder und Schafe, etc.). 

Der Erhalt und die Verbesserung der randlich gelegenen Biotope (Grünland an der Niers, Waldbereiche), die 
Ausweisung innerhalb derzeitiger Flächen für die Landwirtschaft bestehender Waldflächen als Wald und die 
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Ausweisung derzeitiger Sonderbauflächen als Flächen für die Landwirtschaft, führen zum Erhalt des ge-
wünschten Biotopverbundes und werden der Forderung des Bodenschutzes weitestgehend gerecht.  

Bei Verwirklichung aller genannten Maßnahmen können die Eingriffe auf ein vertretbares Maß reduziert 
werden. 

Es ist vorgesehen, für das auf den befestigten und bebauten Flächen im ehemaligen Bundeswehrgerätede-
pot anfallende Niederschlagswasser weiterhin auf das bestehende Entwässerungssystem zurückzugreifen.  
Bezüglich des Wassers von Dachflächen ist dies problemlos möglich. Für Wasser von Verkehrsflächen muss 
eine Vorklärung erfolgen. Ein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser kann durch technische Vorkeh-
rungen verhindert werden. 

Während der militärischen Nutzung erfolgte die Niederschlagswasserbeseitigung über Sammlung in Rinnen 
und Ableitung über eine Vorklärung in die angrenzende Niers. Es ist geplant, dieses System nach Möglich-
keit weiter zu nutzen. Hierfür werden vom Sachverständigenbüro Hamacher aus Wesel und Brzoska aus 
Duisburg die vorhandenen Anlagen zur Niederschlagswasserableitung auf ihre Funktionalität und Technik 
überprüft, anschließend notwendige Maßnahmen zur Ertüchtigung auf den heutigen Standes der Technik 
vorgeschlagen und eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde 
eingeholt. 

Wobei selbstverständlich berücksichtigt wird, dass das als stark verschmutzt einzustufende Niederschlags-
wasser, z.B. aus dem Bereich der vorgesehenen Bauschuttbehandlungsanlagen und Lagerflächen für Bau-
schutt und Recyclingstoffe, nach dem „Trennerlass'' einer intensiven Behandlungspflicht unterliegt. 

Im entsprechenden Genehmigungsverfahren (Baurecht, BlmSchG) ist nachzuweisen, dass die technischen 
Ausführungen der Anlagen (z.B. Böden) für die vorgesehenen Nutzungsänderungen (Tierhaltung, Kompos-
tierung u. ä.) geeignet sind. Ebenso ist nachzuweisen, dass die anfallenden organischen Dünger ordnungs-
gemäß verwertet werden können und dass ausreichende Lagerräume für die organischen Dünger vorhan-
den sind. Hinsichtlich der vorgesehenen Verwendung und Lagerung von Pflanzenöl zur Verstromung im 
BHKW oder Treibstoffen (u. U. Diesellagerung}, der Wartungs- und Reparaturbereiche und der Tankstellen 
sind die Anforderungen der "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" zu 
beachten. 

Das gesamte auf dem Grundstück des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots anfallende häusliche und ge-
werbliche Schmutzwasser soll über eine Abwasserbehandlungsanlage ordnungsgemäß beseitigt werden. 
Das Schmutzwasser aus den ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie den Sanitärbereichen der 
Werkstätten wird zur eigenen Kompaktkläranlage geleitet. Auch das Schmutzwasser, welches im Bereich 
der Werkstatthalle anfällt und mit demulgierenden Reinigungsmitteln beaufschlagt sein kann, soll nach 
Durchfließen einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage der Kläranlage zugeführt werden. Anschlie-
ßend wird das Wasser der Vorflut (Niers) zugeführt. 

Das Plangebiet ist an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen. Es ist beabsichtigt, vorhandene eigene 
Brunnen und Zisternen für Brauch- und Löschwasser zu nutzen und eine Verlängerung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis für die Entnahme dieses Wasser aus dem Untergrund, durch die Untere Wasserbehörde 
einzuholen. 

Das ehemalige Bundeswehrgerätedepot ist als Altstandort "Bundeswehrdepot Hommersum" unter dem 
Aktenzeichen 693304-1157 im Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten erfasst. Konkrete 
Hinweise auf bestehende Verunreinigungen gibt es nicht. 

Eingriffe in den Boden sind grundsätzlich erst nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Bodenschutz-
behörde durchzuführen. Da grundsätzlich auf die bereits bebauten bzw. versiegelten Flächen zurückgegrif-
fen wird, können Eingriffe in die Bodenstruktur soweit wie möglich vermieden werden. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass in begründeten Ausnahmefällen  zusätzliche Versiegelungen und Bebauungen not-
wendig werden, die dann zusätzliche Eingriffe darstellen.  
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Die Dächer der bestehenden Gebäude des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots bestehen fast ausschließ-
lich aus mutmaßlich asbesthaltigen Materialien. Eine uneingeschränkte Installation von Photovoltaikanla-
gen ist nur durch eine die Dachhaut nicht beschädigende Montagelösung oder erst nach Nachweis der As-
bestfreiheit der verwendeten Materialien möglich. Andernfalls sind die bestehenden Dächer gegebenen-
falls zu demontieren und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu zuführen. Bereits im Vorfeld ist gegenüber 
der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde darzulegen, wie die gesetzlichen Regelungen und technischen Best-
immungen bei Demontage und Entsorgung eingehalten werden. 

Eine erhebliche Luftbelastung durch ausgestoßene Schadstoffe ist aufgrund des geplanten Einsatzes von 
Hackschnitzel für das Heizkraftwerk nicht zu erwarten. Weitere Untersuchungen bzw. gutachtliche Immis-
sionsbetrachtungen zur Betroffenheit von Schutzgütern für, je nach Größenordnung, evtl. relevant wer-
dende Nutzungen wie z.B. Futtermittelherstellung und Bauschuttrecycling sind in den entsprechen Ge-
nehmigungsverfahren (Baurecht, BImSchG) durchzuführen. 

9.3.3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet brach fallen. Der  damit verbundene  Missstand 
in der freien Landschaft durch die voraussichtlich verfallenden Bauten, mit Dächern aus mutmaßlich as-
besthaltigen Materialien, würde bestehen bleiben. Die ökologische Funktion von Boden sowie Pflanzen und 
Tiere würde, bis auf die, durch Verwitterung mutmaßlich asbesthaltiger Materialien entstehenden Folgewirkun-
gen, nicht weiter beeinträchtigt. Die Entwicklung eines Bio-Energie-Ressourcen-Zentrums würde sich auf ande-
ren, neu zu schaffenden oder u. U. weniger geeigneten Flächen vollziehen. Die Möglichkeit der Zentralisie-
rung und der damit verbundenen Vorteile würden verloren gehen. 

9.3.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

In der planerischen Abwägung sind die Belange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen. Dazu gehört 
auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB. Danach müssen für die durch die 
Planung zulässig werdenden Eingriffe und damit für die erheblichen Umweltauswirkungen Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und berücksichtigt werden. 

Ein Eingriff in Natur und Landschaft ist vermeidbar, wenn 

 kein nachweisbarer Bedarf für das Vorhaben besteht, 

 das Vorhaben keine geeignete Lösung für die Deckung des vorhandenen Bedarfs darstellt, 

 eine für Naturhaushalt und Landschaftsbild räumlich, quantitativ oder qualitativ günstigere Lö-
sungsmöglichkeit besteht, welche den eigentlichen Zweck des Vorhabens ebenfalls erfüllt. 

Das planerische Konzept ist geeignet, dieses Ziel zu erreichen, da der Standort und die zur Verfügung 
stehenden Flächen qualitativ und quantitativ für das vorgesehene Vorhaben geeignet sind. Der Standort 
stellt zudem die Nachnutzung einer militärischen Liegenschaft dar, die im zunehmenden Verfall u. U. so-
wohl städtebauliche als auch ökologische Probleme schaffen würde. 

Die Nutzung der Fläche erfolgt unter Ausnutzung des Bestandes mit einem minimierten Umgestaltungs-
aufwand. Insofern besteht auch keine günstigere Lösungsmöglichkeit für das Planungsvorhaben. 

9.3.5 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Der Ausgleich eines Eingriffes ist dann gegeben, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurück bleiben und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 



88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch vom 03.08.1976 
Entwurf Begründung gemäß § 5 (5) Baugesetzbuch (BauGB)  

41 

Es ist von einer Ausgleichbarkeit des Eingriffs auszugehen, da 

 nicht bzw. nur geringfügig in gefährdete oder geschützte Biotoptypen eingegriffen wird, 

 der Erholungsraum nicht erheblich beeinträchtigt wird, 

 das Landschafts- und Ortsbild durch die Erhaltung der Waldbereiche nicht betroffen sind, 

 und durch geeignete technische, planerische oder sonstige Maßnahmen erhebliche oder nach-
haltige Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verhindert werden können. 

Bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung ist eine Abschätzung des erforderlichen Ausgleichs-
bedarfs vorgenommen worden. Ein Landschaftspflegerischer Begleitplan mit einer detaillierten Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung soll im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans erarbeitet werden, da 
erst auf dieser Planungsstufe die Intensität des Eingriffs und die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnah-
men fundiert abgeschätzt werden können. 

Im Sondergebiet SO 3 ist die große zentrale ehemalige Panzerabstellfläche zur Lagerung, Sortierung und 
Aufbereitung von Baustoffen, Böden, Schüttgut und landwirtschaftlichen Produkten mit einer wasserun-
durchlässigen Decke zu versehen. Diese Fläche wird über die bereits versiegelten Flächen hinaus zusätzlich 
befestigt. Die betroffenen Flächen stellen sich aufgrund der vorherigen Nutzung in Form von Aufstellflä-
chen für Panzerfahrzeuge als nahezu vegetationslose Flächen bzw. Rasenflächen dar. Demgegenüber ist im 
Plangebiet eine Extensivierung von Grünland mit einer Flächengröße von 10 ha möglich, die den erforderli-
chen Ausgleich sicherstellen kann.  

Die dauerhafte Sicherung der Waldbereiche und der Magerrasenflächen mit den Nistbereichen zwischen 
den Hallen, die CEF - Maßnahmen für ein Baumpieper- und ein Schwarzkehlchenrevier, die Anpflanzung mit 
standortgerechten heimischen Baum- und Straucharten zur Einbindung in die Landschaft, die Entwicklung 
von gehölzarmer Brache sowie die Extensivierung der Weidenutzung in den Nierswiesen, die im Rahmen 
des Bebauungsplanes spezifiziert werden, entsprechen den Zielen der jeweiligen Vorgaben des Regional- 
und Landschaftsplanes sowie den Fachangaben des LANUV. 

9.3.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Planungsmöglichkeiten und die Eignung alternativer Flächen werden durch das angestrebte Nutzungs-
ziel bestimmt. Daraus ergeben sich folgende Rahmenbedingungen: 

 Lage außerhalb von Wohnbereichen 

 ausreichende Flächengröße für die geplante Nutzung 

 wieder nutzbare, bestehende Gebäude bzw. Anlagen 

 kurzfristige Verfügbarkeit für eine zeitnahe Umsetzung. 

Es sind keine Alternativflächen bekannt, die in allen Punkten eine vergleichbare Eignung aufweisen wie das 
Plangebiet. Positiv für das Plangebiet kommt hinzu, dass mit der Wiedernutzung eines bereits genutzten 
Geländes erstens ein Missstand beseitigt werden kann und zweitens der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 
2 BauGB entsprochen wird. 

  



88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch vom 03.08.1976 
Entwurf Begründung gemäß § 5 (5) Baugesetzbuch (BauGB)  

42 

9.4 Zusätzliche Angaben 

9.4.1  Verwendete technische Verfahren 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht des naturschutzfachlichen Ausgleichserfordernisses wurde metho-
disch in der Eingriffsbetrachtung auf die Arbeitshilfe „Bewertung von Eingriffen in Natur und Land-
schaft“ der Landesregierung NRW (1996) zurückgegriffen. Die Bestandsaufnahme erfolgte im Wesentli-
chen und grob durch eine Ortsbegehung sowie verschiedene Literaturquellen. 

Sonstige konkrete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben haben sich 
bisher nicht ergeben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf allgemeinen Annahmen oder groß-
räumigen Daten (z. B. faunistische Daten-, Klimaangaben) und beinhalten eine gewisse Streuungsbreite. Zur 
Ermittlung und Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung in der vorliegenden Form 
bilden die zusammengestellten Angaben jedoch eine hinreichende Grundlage. 

9.4.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen der vorliegenden Planung werden zum einen durch 
die zuständigen Fachabteilungen der Stadtverwaltung Goch und zum anderen durch die zuständigen 
Umweltfachbehörden – insbesondere durch die Kreisverwaltung Kleve und durch die zuständigen Fachbe-
hörden bei der Bezirksregierung Düsseldorf – im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung kontrolliert 
und überwacht. Nachteilige Umweltauswirkungen, die erst nach Inkrafttreten der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes entstehen oder bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung 
und der Abwägung sein konnten, können nicht systematisch und flächendeckend durch die Stadt perma-
nent überwacht und erfasst werden. Da die Stadt Goch keine umfassenden Umweltüberwachungs- und 
Beobachtungssysteme betreibt und aus finanziellen Gründen nicht aufbauen kann, ist sie auf entsprechen-
de Informationen der zuständigen Fachbehörden angewiesen, die ihr etwaige Kenntnisse über derartige 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zuleiten müssen. 

9.4.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die militärische Nutzung des Bundeswehrgerätedepots ist seit 2010 aufgegeben worden. Ziel der Planung 
ist es, das Gelände des Depots mit seiner gegenwärtig noch intakten Gebäude- und Infrastruktur baurecht-
lich zu fassen und in eine gelenkte Nutzung zu überführen. Gleichzeitig wird, durch die Rücknahme der im 
Flächennutzungsplan östlich außerhalb des Depotgeländes dargestellten Sondergebiete, den tatsächlichen 
Gegebenheiten entsprochen.  

Die zukünftig im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiete im ehemaligen Bundeswehrdepot wer-
den von Grünflächen umgeben, die zum Teil durch Maßnahmen (z. B. durch Extensivbeweidung, Durchfors-
tung) naturschutzrelevant aufgewertet werden können.  

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt über die als örtliche Hauptverkehrsfläche ausgewiese-
ne und breit ausgebaute „Kapellenhofstraße“. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherige Ausbauquali-
tät ausreicht, die durch die Planung zu erwartenden Verkehrsströme aufzunehmen. 

Bei dem Standort handelt es sich um ein ehemaliges Bundeswehrgerätedepot, welches vor kurzem aufge-
geben wurde. Das komplett eingezäunte ehemalige Depotgelände ist mit kasernentypischen Gebäuden wie 
z.B. Unterkunfts- und Verwaltungsgebäuden, Heizwerk und Kfz-Hallen sowie mit 44 Lagerhallen bebaut. Der 
Umfang der überbauten Grundfläche beträgt ca. 66.560 m². Neben den Gebäuden sind zusätzlich durch 
Lagerflächen, Fahrzeugaufstellflächen und sonstigen Wegen und Plätzen ca. 89.400 m² versiegelt. Da die 
überwiegend in den Jahren 1968 - 1971 errichtete Bebauung und die dazugehörige Infrastruktur noch bis 
im Jahre 2010 ständig modernisiert bzw. renoviert wurde, sind die Gebäude, Hallen, technischen Einrich-
tungen und versiegelten Flächen gut erhalten und voll funktionsfähig. Sie stellen ein wertvolles Wirt-
schaftsgut dar. 
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Die bestehende Vegetation im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ist durch die langjährige Nutzung als 
Militärgelände geprägt. Die Freiflächen sind zum Teil nahezu vegetationslos, vorhandene Grünflächen im 
Depotgelände sind von kurzer Rasenvegetation bedeckt, auf denen teilweise Gehölzgruppen stehen. An 
den Randzonen des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots hin befinden sich größere Waldflächen, die größ-
tenteils aus standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten bestehen. Im nordwestlichen Bereich 
liegt ein von Gehölzen umgebener Teich, welcher im Falle eines Brandes zur Versorgung mit Löschwasser 
diente. Östlich außerhalb der Umzäunung des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots, befindet sich vor dem 
Kasernentor eine Parkplatzfläche mit einer Randeingrünung. Die außerhalb der Umzäunung des ehemaligen 
Bundeswehrgerätedepots liegenden ca. 10 ha Wiesenflächen entlang der Niers, werden als Grünland land-
wirtschaftlich genutzt. 

Das Landschafts- bzw. Ortsbild ist geprägt durch die militärischen Anlagen und die dazwischen liegenden 
Offenlandflächen. Das teilweise bebaute Gelände ist durch Waldbereiche größtenteils von der freien Land-
schaft abgeschirmt und kaum einsehbar. Das Landschaftsbild innerhalb des ehemaligen Bundeswehrgerä-
tedepots kann durch die menschliche Überformung insgesamt als gestört angesehen werden. 

Eine Erholungsnutzung der Flächen besteht nicht, da sie rundum eingezäunt und nicht öffentlich zugänglich 
sind. Flora und Fauna im Depotgelände sind in Form des dauerhaften Entzugs der versiegelten Flächen als 
Lebensraum vorbelastet. Ein größerer Teil der Böden sind durch Flächenversiegelung und Bebauung bzw. 
Befestigung und Verdichtung belastet. Durch die Eingriffe im Rahmen der Erstellung des militärischen Ge-
ländes ist ein Großteil der oberen Bodenschichten des Verfahrensgebietes umgeformt und gestört. 

Der Versiegelungsgrad des Geländes im ehemaligen Bundeswehrgerätedepot ergibt derzeit bereits eine 
Vorbelastung in Bezug auf die Grundwasserneubildung. 

Die Planung verursacht Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und auf das Schutzgut 
Mensch. Diese ergeben sich, wenn zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden. Im Sinne der 
Eingriffsregelung ist jedoch durch umfangreiche Extensivierungsmaßnahmen ein Ausgleich möglich.  

Bezüglich der erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch infolge von Geruchs- und Lärmbelas-
tungen, sowie Schadstoffausträgen werden die Maßnahmen im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans konkretisiert. 

Für die erheblichen Auswirkungen sind Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Die Waldbe-
reiche werden zur Erhaltung festgesetzt bzw. durch Maßnahmen gesichert und aufgewertet. Zudem kann 
die gesamte Grünlandfläche an der Niers extensiviert werden.  

Unter Berücksichtigung des bestehenden Planungskonzeptes und der genannten Minderungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen verursacht die Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen bzw. sind die verur-
sachten erheblichen Umweltauswirkungen kompensierbar. 

10  Durchführung der Planung 

Die Umsetzung der Planung wird durch den Vorhabenträger vorgenommen. 

11 Kosten 

Zur Umsetzung der Planung entstehen der Stadt Goch keine Kosten. 
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12 Flächenbilanz zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die Flächenbilanz bezieht sich auf den Geltungsbereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplans, der 
sowohl das Geländes des ehemaligen Bundeswehrdepots als auch die westlich und östlich davon gelegenen 
Flächen umfasst. 

 

Abgang   Zugang   

Sonderbauflächen 4,9 ha Sondergebietsflächen 21,2 ha 

Forstwirtschaft 38,0 ha Wald 22,7 ha 

    Grünflächen  14,6 ha 

Landwirtschaft 34,9 ha Flächen für die Landwirtschaft 19,0 ha 

    
Flächen für Versorgungsanlagen, 
Abwasser 

0,3 ha 

  77,8 ha   77,8 ha 

 
 

Aufgestellt am 26.02.2019

 
 
Dipl. Ing. Ludger Baumann  
Freier Landschaftsarchitekt 
Unter Mitarbeit von: 
Dipl. Ing. agr. M. Baumann-Matthäus 


























































































































































